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Karlsruher
Nr . 59 . Zweites Blatt. Dienstag den 1. März

Bekanntmachmrg .
Nr . 6100 . Die Feuerschau in der Stadt Karlsruhe für 1887 betreffend.

3 .2. Gemäß 8. 6 der Verordnung vom 20. Dezember 1880 bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß die Feuerschau in hiesiger Stadt
am Dienstag de« 1 . Marz d. I . beginnen wnd . Im Stadtteil Mühlburg wird dieselbe , wie im vergangenen Jahre , durch Frurrschauer Weist in
Welschnemeuth vorgenvmmry werden .

Dabei machen wir die Hausbesitzer und Hausbewohner darauf aufmerksam , daß sie dem Feuerschauer den Eintritt in das HauS und die Besichtigungaller Hausräume zu gestatten haben , sowie daß eS sich im eigenen Interesse der Hausbesitzer empfiehlt , den Feuerschauer auf seinem Rundgange in dem
betreffenden Hause zu begleiten .

Karlsruhe, den 25. Februar 1887 . Grvßh . Bezirksamt .
_ Habermehl ._

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Wechselkurs wird vom 1 . März l. I . ab bei Postanweisungen nach Britisch-Jndien , Großbritannien und Ir¬

land , Gibraltar , Malta und den britische^ Besitzungen bz . Postanstalten in außereuropäischen Ländern (ausgenommen Canada) das Umwandlung «-
verhältniß von 1v I - . 8s . — 204 Mk . SV Pfg . an Stelle des bisherigen BWHLltntsseS von 10 l, . 8t . — 205 Mk. tu Anwendung gebracht .

Karlsruhe (Badm ), 27. Februar 1887 . Kaiserliches Postamt 1 .
Bräuner .

Aufforderung.
Am 10. d, Mts . starb hier der: 39 Jahre alte

Historienmaler und Zeichner Karl Josef Wil¬
helm Müller — Sohn des dahier verstorbenen
Stallbedienten Josef Müller von Oberuhl¬
dingen und der dabier verstorbenen Theresia , geb.
Wächter , von Eichtersheim — mit Rücklassung
von Vermögen . Erblasser soll Geschwister Namens
Karl , Gustav Jakob und Theresia Müller
hier gehabt haben . Ueber deren oder anderer Erb¬
berechtigten Existenz und Aufenthalt konnte bis
jetzt nichts Näheres in Erfahrung gebracht werden.

>Es ergeht hiernach diese öffentliche Aufforderung,an etwaige Erblercchtigte und Gläubiger , ihre
Ansprüche und Rechte an die Nnchlaßmassc baldigst
anher anmelden zu wollen .

Karlsruhe, den 15. Februar 1887.
I . Bender , Notar , Katserstraße 124 » , 2. Stock.

Die Lieferung
von K00 Centn« I -Eisen (ä krvklv , die Längen
auf Decimeter abgerundet) ist zu vergeben .

Angebote mit Angabe der kürzesten Lieferungs¬
frist sind bis längstens Samstag den 5 . März d. I .
cinzusenden an das 3 .1.Karlsruher bautechnische Büreau.

Philivvsbura.
Farren-Versteigerung.

2.1 . Künftigen Freitag de« 4 . März d. I .,
Mittags 12 Uhr , läßt die Gemeinde Philipps¬
burg einen schweren , fetten Rindsfarren auf dem
RathhauS versteigern .

Philippsburg , den 28 . Februar 1887.Der Gememderath.

Wohnungen zu vermietheu.* Adler st rache 5 (Neubau) , 2 Stiegen hoch ,ist eine schöne Wohnung, bestehend in 4 Zimmern,Küche, Keller und Mansarden , alles der Neuzeit
entsprechend eingerichtet , sogleich oder später zu
vermiethen . Näheres Adlerstraße4, im Hof recht«.

2.1 . Amalienstraße 4« ist die comfortable
Parterrewohnung von 6—7 Zimmern nebst schöner
Küche, 2 Mansarden, 2 Kellern, Antheil an Wasch¬
küche und Trockenspeich« auf 23. April zu vermie¬
then . Nähere« im 2. Stock , täglich von 2—4 Uhr.
Einzusehen zu derselben Zeit.* Augustastraße 3 ist der 2. Stock von 4 ge¬
räumigen Zimmern, Küche mit Wasserleitung, Glas¬
abschluß , Magdkammer, Speicherverschlag , Wasch¬
küche und 2 Kellern sogleich oder auf April zu ver¬
miethen . Näheres im 1 . Stock daselbst .* Blumenstraße 19 ist eine Wohnung von
4 Zimmern, mit Wasserleitung versehen, zu vermie¬
then ; es können auch nur 3 Zimmer abgegeben
werden . Nähere« im Laden .* Hirschstraße 15 ist die Bel-Etage, bestehend
auS 7 Zimmern , 3 Mansarden , 2 Kammern, 3
Kellern, Waschküche, Trockenraum und Gärtchen,auf 23 . April zu vermiethen . Näheres daselbst.

3 .1 . Marienstraße 34 ist der 3 . Stock , be¬
stehend au« 4 Zimmern , Küche , Keller rc. , um
400 Mark per 23. April zu vermiethen . Näheres
bei W . Gutekunft , Douglasstraße 2.* Schillerstraße 17 ist im 2. Stock eine
Wohnung von 3 Zimmern , auf die Straße gebend,
ncbst Küche . Mansarde und Keller auf 23. April
zu vermtetben. Näheres im untern Stock.* Schützenstraße ist der 3. Stock von 3
Zimmern , GlaSabschlutz , Küche, Keller , Speicher¬
kammer , Antheil am Trockenspeicher und mit schön «

. Aussicht in's Gebirge auf 23. Avril billig zu ver¬
miethen. Zu erfragen Schützenstraße 93.* Schloßplatz ist der 2. Stock von 7 Zim¬
mern oder abgetheilt zu 3 und 4 Zimmer nebst
Zugehör auf 23. April zu vermiethen . Offerten im
Kontor des TagblatteS unter Nr . 33 abzugeben .— Sophienstraße 26 ist eine schöne Woh¬
nung , bestehend auS 8 Zimmern , Badezimmer,
großer Gallerie , Küche, Keller, Mansarden, Holz¬
stall , Gärtchen u . s. w ., aus 23. Juli zu vermie¬
then. Zu « fragen im untern Stock .*2. 1 . Uhlandstraße 23 sind je 2 Wohnungen
von 2 und 3 Zimmern und eine Wohnung von 4
Zimmern und Zugehör auf 23 . April zu vermie -
tyen. Näheres daselbst ._* Eine Wohnung von 2 Zimmern , Küche mit
Wasserleitung, Kämmerchen und Keller ist im Sei¬
tenbau eine- Hauses der Stephanienstraße auf den
23. April an ruhige Leute zu vermiethen . Näheres
Steinstraße 19 im 3. Stock._* Eine Wohnung von 6 Zimmern mit Zugehör
nebst Veranda und Gartengenuß ist auf 23. April
d . I . zu vermiethen und kann täglich zwischen 11
und 3 Uhr angesehen werden . Näheres Hirsch¬
straße 17 im 2. Stock ._ _

3.1 . Auf 23. April ist eine Wohnung von 4 Zim¬
mern und allem Zugehör zu vermiethen . Das
Nähere zu erfragen Schützenstr . 80 im Laden .

* Eine Wohnung im 2. Stock von 3 Zimmern,Alkov , Küche und Zugehör ist auf den 23. April
zu vermiethen: Kronenstraße 16 im Lad en._* Eine Wohnung von 3 Zimmern , Küche und
Keller ist auf 23 . April zu vermiethen . Nähere «
zu erfragen Hirschstraße 16 im 2. Stock ._
Laden mit Wohnung zu ver« iethe«.* Luisenstraße 32 ist ein schöner Laden mit 3
freundlichen Zimmern . Küche und Keller auf den
23 . April zu vermiethen. Näheres im 2. Stock
daselbst . — Ebendaselbst wird ein Kind in gute
Pflege genommen._
Laden mit Wohnung zu vermiethen.* Auf den 23. April ist cm schön« Laden mit
anstoßender Wohnung , in welchem bish« eine
Metzgerei betrieben wurde, zu vermiethen . Nähere -
Waldstraße 17 im 2 . Stock ._

Wohnungs -Gesuche .* Eine jung verheirathete Beamtenfamtlie sucht
auf 23 . April eine Wohnung von 2 Zimmern nebst

Zugehör. Offerten bittet man unter Chiffre ll. 8 .
im Kontor des TagblatteS abzugeben ._* Eine gesunde , freundliche Wohnung von 4—5
Zimmern , welche alsbald bezogen werden kann,wird zu miethen gesucht. Adreffen nebst Angabe
des Preise« bittet man unt« 0 . k'. Nr . 49 im
Kontor des Tagblatte- abzugeben ._

* Auf 23 . April wird eine freundliche Wohnung
von 2 — 3 Zimmern nebst Zugehör von ein« klei¬
nen Familie zu miethen gesucht. Offerten unter
I - . v . 50 sind im Kontor de« Tagblatte - abzugeben .

Sogleich zu miethen gesucht:
eine Wohnung von 2 bis 3 Zimmern, Küche und
Zugehör. Offerten unter V . L . sind im Kontor
de« TagblatteS abzugeben ._

Zimmer zu vermiethen.* Akademiestraße 57, parterre , sind 2 nach ch«
Straße gebende, möblirte Zimm « für sogleich »d«
spät« zu vermiethen ._* Bahnhofstraße 14 sind zwei leere Zimmer Mit
Kochofen, das eine sogleich und daS andere auf
den 23 . März zu vermiethen. Zu erfragen im 2.
Stock des HmterhauseS.

*2.1 . Belfortstraße 17 sind wegen Wegzug 2 gut
möblirte Parterrezinzmer (Wohn- und Schlafzim¬
mer) sogleich oder später zu »« miethen. Nähere«
daselbst parterre._ _* Erbprinzenstraße 33 ist ein möblirte«, nach der
Straße gehendes Mansardenzimmersogleich an einen
Herrn zu vermiethen . Näheres parterre .

* Hirschstraße 18 sind im 2. Stock 2 gut möblirte
Zimm« (Wohn- und Schlafzimmer) auf 1 . Märzan einen Herrn zu vermiethen. Auf Wunsch kann
noch ein Burfchenzimmcr dazu gegeben werden.Näheres parterre. Einzusehen von 11 Uhr an.

* Hirschstraße 16 ist im 2 . Stock des QuerbaueS
sogleich «der später ein möblirte- Zimm « an einm
Herrn zu vermiethen . _* Karl-Friedrichstraße 30, zwei Treppen hoch, ist
ein möblirte» Zimmer od« Wohn- und Schlafzim-
m« zu vermiethen . Eingang unt« dem Glasdach.

* Akademiestraße 53 , gegenüber dem Palais
Schmieder , ist ein gut möblirte« Zimm « so¬
gleich zu vermiethen . Alle» Nähere zwei Treppen
hoch . _

Hirschstraße 2, parterre , link«, ist ein unmöblirteS
Zimmer , nach der Straße gehend , an eine ruhige
Einwohnerin sogleich oder später zu vermiethen.
Zu « fragen daselbst von 9 — 12 Uhr Vormittag- .

* Ein freundliche - , auf die Straße gehende - ,unmöblirteS Zimmer ist sogleich zu vermiethen:
Luisenstraße 35 im 2 . Stock recht«. _* Ein möblirtes Zimmer , welche- sogleich od«
später bezogen werden kann , ist an ein solides
Fraucnzimmer zu vermiethen: Bürgerstraße 18 im
3. Stock de- Hinterhauses.



Nachstehende Wohnungen habe im
Auftrag zu vermiethen:

Akademiestraße , 3. Stock : 6 Zimmer und
Zubehör. Preis 950 M . ;

Douglasstraße , 3. Stack : 5 Zimmer , Bade¬
zimmer u. s . w. Preis 1050 M . ;« rbprinzenftraße , Bel - Etage : 7 Zimmerund Zubehör. Preis 1800 M . ;

Sartenstraße , Hochparterre: 4 Zimmer , Bal¬
kon, Garderobe, « ärtchen , Veranda , Bügel-
zimmer , 3 Mansarden rc. Preis »00 M . ;Hirschftraße , Bel-Etage : 6 Zimmer , Balkon,2 Alkoven u. s. w . Preis 1100 M . ;

Hirschftraße , 2. Stock : 5 Zimmer und Zu¬
behör. Preis 800 M . ;

Hirschftraße , 2. Stock : 4 geräumige Zim¬mer uad Zubehör. Preis 820 M . ;
Hirschftraße , Bel-Etage : 7 Zimmer , Gärt¬

chen u . s. w. Preis 1350 M . ;
Hirschftraße , verl . , Parterre : 4 Zimmer,Badezimmer und Zubehör. Preis MO M. ;Hirschstraße , verl «, Bel-Etage : 5 Zimmer,Badezimmer u. s. w . Preis 1100 M . ;
Hirschftraße , Parterre : 4 Zimmer , Bade¬

zimmer und Zubehör. Preis 750 M . ;Hirschftraße , 3. Stock: 5 Zimmer , Bade¬
zimmer u. s. w. Preis 1000 M . ;

Kaiserftraße , 4 . Stock : 6 schöne Zimmerund Zubehör. Preis 800 R . .
Kaiserftraße , Bel -Etage : 6 Zimmer . Bal¬

kon. 3 Mansarden rc. Preis 950 M . ;
Kaiserftraße , Bel - Etage : 7 Zimmer , 2

Zimmer im 5. Stock , Mansarden , Erker,Balkon rc. Preis 1900 M . ;Karl -Friedrichstraße » 4. Stock : 8 Zimmer,Veranda u . s. w. Preis 1400 M . ;Karl -Friedrichstraße , 2. Stock : 5 Zimmer,Balkon, Terrasse u. s. w. Preis 1000 M . ;Kriegstraß «, Bel-Etage, elegante Wohnung:
8 Zimmer, Badezimmer, Balkon, Veranda,Garten rc. Preis 2200 M . , event . können
noch Zimmer dazu gegeben werden;

Kriegstraße , ganzes HauS , enthaltend: 11
ZimiE , großen Garten «. s. w . PrciS

Leopotdstraße ( aus Juli ) , Bel-Etage : 7
Zimmer . Balkon , Badezimmer u . s . w .
Preis 1350 M . ;

Leopoldstraße , 3. Stock : 6 Zimmer ,
^Bade¬

zimmer rc. Preis 1200 M . ;
Rittrrstraße , 3. Stock: 4 Zimmer , Kücheu . s. w . Preis 4M M . ;
Werderstraße , 2. Stock : 4 Zimmer u . Zu¬behör , der Neuzeit entsprechend . Preis

400 M ;
WrSendftraßer 7 Zimmer und Zubehör.Preis 1200 M . ; .
Westendstraße , Hochparterre: 5 Zimmer u.

s. w , elegant und der Neuzeit entsprechend .
Preis 1500 M . ;

Westendstraße , 3 . Stock : 6 — 7 Zimmer,Badezimmer, Peranda , Gartengenuß u. s. w.
Preis 1300 M .

Häuser und Billen in alle« La¬
gen zu verkaufen .

Kaiserstraße ISS .
- - -
Zimmer zu vermiethen .

* Bürgerstraße 8 ist auf 15. März ein hübsches,auf die Straße gehendes Parterrezimmer an einen
soliven Herrn zu vermiethen . Zu erfragen daselbst.

4.1. Große Spitalstraße 7 ist im 2. Stock einunmöblirteS Zimmer mit drei Fenstern sofort zu
vermiethen . Näheres im Laden . _* Ein gut möblirtes Zimmer ist mit 1 oder 2
Betten sofort oder später zu vermiethen: Stein¬
straße 15 im 2. Stock .

* Ein gut möblirtes Zimmer ist sogleich an ei¬
nen soliden Herrn zu vermiethen : Schützenstr . 104
im 4. Stock.

2.1. Ein auf die Straße gehende- , möblirte-
Partrrrezimmer ist sogleich zu vermiethen. Nä -
hereS Hirschstraße 29 im Lade» ._* Ein Mansardenzimmer mit Kochofrn ist an
«ine ruhige Person sogleich zu vermiethen : Ma -
rienstraße 26. Zu erfragen im 2. Stock._— Ein schön möblirtes Parterrezimmer , mit2 Fenstern nach der Straße gehend , ist auf sogleich
zu vermiethen . Näheres Hirschstraße 44, parterre.

— « » « —
* Sophieustraße 67 ist im 4. Stock ein heiz¬bares , unmöblirteS Zimmer sofort zu vermiethen.

PenfionAnerbieten .* Ein gut möblirtes Zimmer ist mit guter
Pension sogleich oder später zu vermiethen : Bahn¬
hofstraße 14 , eine Treppe hoch .

Kost und Wohnung .* Lin Arbeiter kann Kost und Wohnung erhal¬ten : Zirkel 12 im Hinterhaus . — Ebendastlbst istein goldener Ring gefunden worden.

chen sofort Stellen . Zu erfragen Waldhornstr. 4im 4. Stock des Hinterhauses.

Schlafstellen zu vermiet Ken.* Schützenstraße 52 sind 2 gute Schlafstellen so¬fort zu vermiethen . Näheres im Laden .
Zimmer -Gesuche .* Es wird ein gut möblirtes Zimmer zu mie-

then gesucht. Offerten mit Preisangabe «ui, Chiffre6 . kV 2 befördert das Kontor des TagblatteS.
* Auf 1. April wird im westlichen Stadttheilein möblirtes Zimmer im Preise von 10 — 12 M .

gesucht. Gefl. Offerten «ud ü .. 8 . 14 an da« Kon¬tor des Tagblattes erbeten .
* Ein ordentliches Frauenzimmer wünscht sofortein einfach möblirtes Zimmer um den Preis von6—8 M . per Monat zu miethen . Zu erfragenSteinstraße 16 im Hinterhaus , parterre rechts .

TtaÜuna
für zwei Pferde wird auf 1 . April in der Nähedes Hotel »Germania « gesucht. Adressen mit Preis¬
angabe sind im Kontor de- TagblatteS abzugeben .

DienslAntrüge .* Ein Mädchen , welche- waschen und bügelnkann , wird zu einer kleinen Familie gesucht : Les-
stngstraße 13.

* Ein fleißiges Mädchen , welches sich allen
häuslichen Arbeiten willig unterzieht, findet soforteine Stelle . Zu erfragen Adlerstraße 33 .

* Für sofort wird ein solides , reinliches Mädchen
gesucht: Schützenstrabe52 im Laden.

* Nach Mainz wird ein gewandtes Zimmer¬
mädchen gesucht. Dasselbe muß im Waschen ,Bügeln , Nähen und in der Zimmerarbeit geübt
sein. Nur Mädchen, welche schon gedient und
gute Zeugnisse aufzu weisen haben , wollen sich
melden : Waldstraße 13 , eine Treppe hoch .
» » Gesucht werden : 2 Köchinnen in bessereM» » Herrschaftshäuser, 3 Mädchen, welche bür¬
gerlich kochen , waschen und putzen können , 1 tüch¬tiges Zimmermädchen und 1 Wäscherin für be¬
ständig . Zu erfragen bei Frau Bervou , Wilhelm¬straße 24.

* Für eine Herrschaft nach auswärts wird eine
zuverlässige , tüchtige Köchin gesucht. Bewerberinnen
wollen sich heute noch im Hßtel Germanin
melden, Vormittags von 8 bis 10 Uhr.

* Ein fleißiges Mädchen , welche- sich willigallen häuslichen Arbeiten unterzieht, auch Liebe zuKindern hat, findet sofort Stelle . Näheres Wie -
landtstraße 18 im 1. Stock.

Ein zuverlässige « Mädchen, welches kochen kann
und gerne Hausarbeit verrichtet , findet bei einer
kleinen Familie -ute Stelle durch Frau Kaft ,
Herrenstraße 29 im 2 . Stock.

Ein DienstmädchenKA'AL L
hereS zu erfragen bei V «»vl»vt »t «r Looxt ,
Kaiserstraße 147.

Dienst-Gesuche.
Eine Köchin gesetzten Alters , welche einer bessern

Küche selbstständig vorstehen kann , auch etwa-
häusliche Arbeit übernimmt , einige jüngere
Mädchen, welche gut bürgerlich kochen können und
pünktlich häusliche Arbeiten besorgen , und zwei
jüngere , gut erzogene Mädchen vom Lande suchen
auf Ostern Stellen durch Frau Renz , Kroncn-
straße 3 im 2. Stock de- Hinterhauses.

* Ein Mädchen gesetzten Alters , welches einer
bessern Küche selbstständig vorstehen kann , sich
häuslichen Arbeiten unterzieht und gute Zeugnisse
besitzt , wünscht sogleich eine Stelle : Waldstr. 22,parterre .

* Ein gut empfohlene - Mädchen mit guten Zeug¬
nissen sucht sogleich Stelle . Näheres bei FrauMaier , Kaiserstraße 43.

* Ein braves, fleißiges Mädchen aus sehr guter
Familie , welche- etwa- kochen und alle häuslichenArbeiten verrichten kann , sowie ein Hstelzimmer-
mädchen , beide mit guten Zeugnissen versehen , fu-

1 LH FHFHFH AN 4" r II Hypothek « aufiVß . ein Haus im Centrumder Stadt sucht ein pünktlicher Zinszahler . Of¬ferten befördert unter Zs», » s da- Kontor de«
TagblatteS._*2.1. Eine bedeutende südd. Cigarren-Fabrik suchtfür Karlsruhe einen

tüchtigen Agenten .
Offerten unter » an das Kontor de- Tag-blattes erbeten ._
Tüchtige Küfer und Arbeiter

gesucht.
B . Odenheimer ,

_ Liqnenrfabrtk , Rüppurrerstraße 88.
V Ein jüngerer Clin-ilor
M « findet in einem guten Hotel al« Koch -

Voiontair alsbald Aufnahme. Näheres
durch K. Tröster , Plareur , Karl-Friedrichstr. 3.

HrrrschLstsköchin, W,7 '«"L
Zimmermädchen,

Kindsmädchen finden sogleich und auf Osternhier und auswärts gute Stellen durch Frau Käst ,Herrenstraße 29 im 2. Stock.

Junge Mädchen,
welche tm Nähen tüchtia sind , werden sofortgesucht.L-.

Spezial -Geschäft für Kindergarderobe ,
_ Waldstraße 38._

Gesucht
wird auf Ostern eine tüchtige , gesetzte Person,welche einer bürgerlichen Küche selbstständig vor¬
stehen kann , auch da- Waschen und Putzen besorgt .Zu erfragen Herrenstraße 58 , Nachmittags von2- 4 Uhr._

»
Ein ordentlicher Hausburschr und eine tüchtigeTpülmagd werden svfort gesucht : Cmr « M „

Dienstpersonal aller Branchen
findet sogleich und auf's Ostern -Ziel hier und aus¬wärts stets die besten Stellen durch Frau Käst »Herrenstraße 29 im 2. Stock . Ebendaselbst können
Mädchen billig wohnen .

Beschäftigungs -Antrag .* Ein junges , anständiges Mädchen wird auf
einige Stunden des Tage - gesucht, um ein Kind
spazieren ui führen. Nähere- Svphienstraße 66,Ecke der Westendstraßc , im 3 . Stock ._

Lehrling -Gesuch .
3 .1. Ein junger Mann aus guter Familie kann

sogleich oder bis Ostern bei mir in die Lehre treten.W. Finckh ' S Nachfolger
ugen Dahlemarm .

Lehrling -Gesuch.
Ein junger Marn . welcher Lust hat , die Buch¬

binderei zu erlernen, kann auf Ostern in die Lehre' '
ntreten bei 4

Fleivrge Mädchen
können das Koche« unentgeltlich erlernen. Wo ?
zu erfragen im Kontor des TagblatteS.

Hausbursche .
Ein junger, fleißiger HauSburfche wird gesucht :

Kaiserstraße 21.

Betheilignngs Gesuch.* Gin Kaufmann ( langjähriger Buchhalterund Torrespondent ) wünscht behufs früherer
oder späterer Betdeiliguug in eia nachweis¬
lich rentables Geschäft einzutreteu . Offertenunter L . L . L» an das Kontor Lr» Tag -
blattrs erbeten .

Ein Bauführer ,
theoretisch und praktisch gebildet , sucht Stelle . Zeug¬
nisse zu Diensten. Zu erfragen Waldstr. 40 . 3.1 .

Auf Lster « sucke« Stelle « :
eine perfekte Herrschaftsköchin , einige zuverlässigeMädchen, welche bessern Küchen Vorstehen können ,
tüchtige Mädchen, welche kochen und die Hausarbeitgut zu besorgen versieben , sowie einige gewandteZimmermädchen, sämmtliche mit guten Zeugnissen
versehen . Näheres Amalienstraße 27 im 2. Stock.



Ein Schneider
sucht Stelle auf Graßstück . Adressen wollen im
im Kontor de» TagblatteS abgegeben werden . '

SteUen -Gefuche .* Eine Ladnerin , welche längere Zeit in einem
Weißwaarengeschäft thätig war , sucht sofort Stelle ,
gleichviel in welcher Branche. Dieselbe ist der
französischen Sprache mächtig . Zeugnisse stehen
zu Diensten. Gest. Offerten unter 6 . l, . 7l bittet
man im Kontor des Tagblattes abzugeben .

* Ein Mädchen aus guter Familie , welche-
da- Nähen und Bügeln erlernt hat , auch gute

eugnisse besitzt, sucht auf Ostern Stelle als

— « S7 -
BsrkaufS -Anzerqen.

* Sehr billig zu verkaufen : l Mainzer Bettlade
mit Rost, Matratze, Polster , 1 Chiffonniere , 4 Deck¬
betten, 4 Kissen ; 2 halbfranzöf. massive Bettladen
werden zum Selbstkostenpreis abgegeben : Herren¬
straße 6 . Ebendaselbst ist ein vollständigesgebrauch¬
te- Bett für 40 M . zu verkaufen .

ZZimmermädchen oder zur Stütze der Hau- frau.Nähere- Amalienstraße 39 im Laden .
* Ein Mädchen gesetzten Alters au- achtbarer

Familie sucht sofort oder auf Ostern Stelle , am
liebsten bei einer einzelnen älteren Person (Herrnoder Dame) . Auf Hoden Lohn wird nicht gesehen.Das Nähere Steinstraße 14 im 3. Stock .

Kochlehrfielle
wird gesucht in einem bessern Hotel für einen
jungen Menschen , welcher schon die Conditorei er¬lernt hat . Adressen erbeten Steinstraße 16 im
3 . Strck._

*
Anerbieten .

2.1. Sine junge Lame aus guter Familieerbietet sich, Damen sowie auch älter « Herrenin »er Woche je nach Belieben vorzulese «. i
Gefällig « Offerten »„ k L . L . find an da-
Kontor des LagblatteS erbeten .

Eine Kleidermackerin !
sucht in und außer dem Hause Beschäftigung ,
erfragen Durlacherstraße 93 im Laden .

* Wegen Wegzug sind drei polirte Bettstellenmit Rosten um annehmbares Gebot zu verkaufen :
Herrcnstraße 9 im 2. Sto ck des Vorderhauses.

* Ein Sopha mit 4 Halbfauteuils , 2 Schlaf¬divans, 2 halbfranzösische Bettladen mit Rosten ,Chiffonniere- , verschiedene Spiegel und Reisekoffer
sind zu verkaufen : Kronenstraße 16, parterre.

* Eine wenig gebrauchte grvße Nähmaschine ,
besonders für Weißzeugnäherinnen geeignet , ist
wegen Mangel an Platz für 30 M . zu verkaufen" " ' " '

Tag
^Näheres im Kontor des TagblatteS.

* Wegen Mangel an Raum ist eine beinahe
noch neue Nähmaschine mit Hand- oder Fußbe¬trieb um billigen Preis gegen Baarzahlung zu ver¬
kaufen : Schillerstraße 12 im 2 . Stock ._*3.1 . Eine Salongarnitnr (Bordeaux-Plüsch )und ein Pianino , beide- sehr gut erhalten , ist
veränderungShalber Preiswerth zu verkaufen . Wo ?
sagt das Kontor des TagblatteS.

§2
Ei »e geübte Kleidermacherin

empfiehlt sich im Anfertigen von Damen - und
Kindcrkleidern ; auch werden Kleider zum Aendcrn
angenommen und solche bei billigster Berechnungund schnellster Bedienung nach neuester Favon
hergcstellt : Zähringerstraße 70 , parterre. *

*21 Ein mittelgroßer Kochherd steht zum Ver-
kauf : Amalienstraße 71 ._* Ein gut erhaltener Kinderwagen ist billig zu
verkaufen : Marienstraße 8 im 1 . Stock des Gei-
tenbaue».

Zu verkaufen : 1 schöner großer Dicnstbotenkoffer ,1 Küchenschaft , 1 Fußbadkübel , eine große ver¬
schließbare Kiste , 1 Ovalzuber und Weinflaschen :
Herrenstraßc 29 im Hinterhaus im 2. Stock . *

Betten .
* Eine runge Frau
sucht Beschäftigung im Putze « und Wasche ».Nähere- zu erfragen Durlacherstraße 24 im Hinter-haus im 1 . Stock._

Empfehlung . j* Unterzeichnete empfiehlt sich im Anfertigen l
aller Art Weißzeug sowie ganzer Aussteuern. '
Herrenhemden werden nach Maaß angefcrtigt und
für guten Schnitt garantirt . j

Frau Brückle Wwe , Bürgerstraße 16.

Zwei massive , nußbaumpolirte . halbfranzösischeBettstellen mit Rosten , Kopfpolstern , Matratzen
(Roßhaar u . Surrogat ) nebst vollständigen Federn-
betten sind für 200 Mark zu verkaufen .

Jos . Schlund , Tapezier, Spitalstraße 41.
Hühner zu verkaufen .* Bürgerstraße 6 sind 18 Hühner und 1 Hahn

wegen Mangel an Platz zu verkaufe».
Häuseradbruck .

2 .1 . In der Kaiserstraße 38 kann man jeden
Tag Ziegel, Thüren , Fenster, Läden, Mauersteine.Backsteine und sonst verschiedenes Brennholz und
Bauholz auf der Abbruchstclle kaufen .

Au kaufen fiefucht :Körbe , Rohr - und Strohfeffel ein Tafelklavier oder gebrauchtes Pianino .werden billig geflochten und reparirt bei M . Sckert , Offerten mit Preisangabe unter 11. befördertErbprinzenstraße L6 im Hinterhaus , 2. Stock. Auf das Kontor des TagblatteS. —Verlangen wird di - Arbeit im Hause abgeholt . "
, ^ Eine ^ br^ chte7 noch gut erhaltene
waune wird zu kaufen gesucht. Anträge unter
L . W . sind im Kontor des TagblatteS abzugeben .

Cm I. Rang -Logen-Platz
ungerader Tonr bat sogleich zu vergeben : Nkll - !
üvli » I -lodor , Logenbeschließer , im Hoftheatcr-
magazingebäude.

Rohrstühle
werden dauerhaft und billig geflochten und aufVerlangen im Hause abgeholt Von der Sesselflech- !terei G « U Friedrich , Akadewicstraße 53 . *

Gefunden
wurde ein Korallenarmband und kann gegen die
Einrückungsgebührabgeholt werden : Lessingstr . 23
rm 2. S tock. *

Haus -Bcrkauf .4. l . Im östlichen ist ein vierstöckiges, prüfte Musiklehrerin, verfügt noch über einige
"
freiemit Werkswtte . großem Hof. Stunden für Musik und Französisch . Gefl. Offer-welcheS sich über « '/, "/» rentirt, wegen anderweitiger ten Leistnastrake 14 2 StockGeschäftSübernahme zu verkaufen ; dasselbe ist der ,

'
Neuzeit entsprechend vollständig eingerichtet . Offer- s
»cn von Selbftkäufern bittet man unter ö . 2 . 1m . * Eine
Kontor de- Tagblattes abzugeben.

Unterrickt .
j *2.1 . I *« , »!«» LAkei -t , in Stutkqart absol-virte Conservatoristin und iu Wien staatlich ge -

MöbelBerkanf .
Eine Plüsch -Garnitur (gepreßt ) : Sopha , 4 Halb¬fauteuils mit Fransen und Quasten, für SSO M .,sowie eine Fantasie- Garnitur : Sopha , 4 Halbfau-ieuils mit Fransen und Quasten, für 220 M . , sind

zu verkaufen .
Jvf . Scklund , Tapezier,

_ Spitalstraße 41 ._Polstermöbel billig zu verkaufen :
1 geheftete - Sopha in Fantafiestoff, 1 Sophamit 2 oder 4 Halbfauteuils im Tapeziergeschäftvon W . Kirschenlohr . Bdlerstraße 22. ,

Bettkanapee , !
ein gebrauchtes , neu hergerichtete«, hat um billigenPreis zu verkaufen : H . Späth , Tapezier, Amalicn-straße 4. Ebendaselbst sind auch 2 gut erhalteneMarquisen im Auftrag zu verkaufen . *

Unterricht .
in englischer und französischer Konver¬

sation und Grammatik geübte Lehrerin , welche in
England seit 10 Jahren beide Sprachen mit vielem
Erfolg unterrichtete, wünscht gegen billiges Honorar
auch Nachhilfestunden zu criheilcn. Näheres Wald¬
straße 38 im 3 . Stock links._- Frische

holl. Schellfische,
Zander,Steinbutt ,
L Heiligbutt m Ge

Wichte von ca . Lvv Pfd .
heute eintreffend

cmpfi-HN x , Stnioin ,
gegenüber der Jnfanteriekaserne .

Schellfische, Kabeljau,
Soles, Makrelen re.

empfiehlt

Kreuzstraße 3 .
Lebende Oderkrebfe ,
Rheinfalm,
Weferfalm,
Turbots und Soles ,Makrelen, Merlans »
große Roche« im Ausschnitt per

Pfd . 70 Pf . ,
Schellfische per Pfd. 45 Pf . ,Hechte per Pfd. 1 M . ,Karpfen per Pfd . 90 Pf .

L 2.

_ Hirschstraße 31 ._
Schöne, fleischige, diesjährige

Hamburger Kücken
empfiehlt

bei

Akademiestraße 46.

Frische Offenbacher
Wurst u Zunge
empfiehlt

LLrsoL ,
Kreuzstraße 3 .

— Göttinger und BraunfckweigerCervelats und Salami empfiehlt billigst
Kaiserstr. 66

*21 0 » . ,

ist vorräthig bei :
Bieger Wittwe. Friedrichsplatz11, Delpy , Friseur ,Kaiserstraße 15« , Franz , Friseur, Karl -Fnedriw -
straße 32 , I . Juudt , Friseur , Waldstraße 19,Puder , Hofthcaterfriseur, Lammstroße 4 .

KibMe«achMach
I für Herren , Damen und Kinder in

vorzüglicher Ausführung , guten Stof¬
fen und billigen Preisen .

> WSschefadrik,
Kaiferstraße 82 a .

Tischdecken ,Eom modedeck «» von M . 1 an,Schoner von 20 Pf . an,

große , weiße , von M . 1 .50 an, farbige vonM . 2L0 an, wollene von M . 5 an, stet- da«
Neueste in großer Auswahl bis zum feinstenGenre billigst. —

EBsear » elen ,
Kaiserstraße 14l , nächst dem Marktplatz.
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Für Collfirmallden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , LavallivreS , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatte » in allen Fayvns ,
Taschentüchern , Corsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerines von Chenillen , Mohair

und Perlwolle ,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl .
Extra billige Preise .

VLU ». ILuxp ,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche .

empfehlen in den neuesten Stoffen
und Fayons

zu bekannt billigen Preisen

6 v8vb ^ L8l 6r Klio ns .
147 Kaiserstraße 147 .

Sb . S » LIor

8tieIlei'Mii
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl .

^lllllls 8trs.u88,
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz .

8edarLe «
I für Damen, Mädchen u . Kinder 1

in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

Keselivister llnopl,
147 Kaiserstraße 147 .

K» . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 LS

Brauerei Fels , Kronenstraße.
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber - und Griebeuwürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

« 88

Aechte

Mngkl Krstkcke,
beste Fabrikate in jeder Preis ¬

lage empfiehlt billigst
R . lvl »1v « Lvl8 ,

Kaiferstraße 166 .

Schätze des Erdreichs sind nicht bloS Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zum Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unter offiziell ärztlicher Aufsicht die bewährtenSodener Mineral -Pastille » (erhältlich in den
Apotheken » 85 Psg . per Schachtel ) gewonnen
werden .

ki« Koch-MM.
Karlsruhe ,

in - er Ausstellungshalle .
Heute Dienstag den 1. März , Abends

7 V, Uhr , Große Gala -Para - e-Dorstellung .
Erstes Gastspiel der weltberühmten Luft¬
gymnastikerin

« M » 41188 « M »
in ihren sensationellen Leistungen am hohen
Luftapparate . Zum Schluß tvird Miß Bianca
den Tauchersprung von der höchsten Spitze
des Circus in das gespannte Sicherheitsnetz
ausführen . Ferner Auftreten der berühm¬
testen Künstler und Künstlerinnen der Gesell¬
schaft. Vorführen der besten Schul - und
Freiheitspferde . Alles Nähere durch Zettel
und Programme . Moraen Mittwoch den 2.
März 1887 . Abends 7 '/- Uhr . brillante
Vorstellung .

Hochachtungsvollst
Direktion : Corty -Althoff .

GMus M gsli > . Karpfen .
Heute frische Leber- nnd

Griebenwürste.
Danksagung .

Für die liebevolle Theilnahme bei dem Verluste
meiner Frau sage ich Allen , welche mir tröstend
zur Seite standen , ihren Sarg mit Blumen schmück¬
ten und ihr das letzte Ehrengeleite gaben , innigen ,
herzlichen Dank .

Karlsruhe , den 28. Februar 1887.
Karl Eberle , Buchdruckereibesitzer.

Freiwillige Feuerwehr.
II . Compagnie .

Dienstag den I« März , Abends 8 '/- Uhr,
Monatsversammlung bei Kamerad Nottermarm
(Hof von Holland ) . Zahlreiches Erscheinen er¬
wünscht . Markstahler .

-Wt » trrung « deodacht « uge »
im Großb . botanischen Garten .

26 . Febrimr . T̂hermometer Barometer s Wind lWitterung

6 « . M »rg .
12 „ Mi !.
6 » AbdS.

! 28 «
128 «
1-8 «

2 "
2'»

Südwest Hill

27 Februar .
6U . M « rg .

12 „ MM . !
6 » Wd «. !

4 -
0
Si
! i

>28 «
S8 «
28 «

8 "
3 "
3 '

Nordest umwölt :

Roriost hell
uinwilkt

hell '

TtandesduchseAnszüge .

28 . Febr ,

28 .

28 .

8 ?.

21 . Febr .

23 .

24 .

25 .

25

25 .

25 .
25 .
25 .

25 .

26 .
27 .

27 .
27 .

26 .

26.

26.

26.

26.

Eheanfgrbote r
Adolf Weber von hier , Kauzleigehilfe hier , mir

Marie Lauteuschlager , Hebamme » »n Wetr
garten .

Karl Stephan von Breblau , Gymnastiker hier
mit Aleraudriue Althoff von Düsseldo

Hermann Schade von hier , Kaufmann hier ,
mit Karoline Soker von Konstanz .

Georg Kost von Ettlingen , Kutscher hie -, mit
Luise Kopfmann von Dmrmerlheim .

Geburten :
Alfred Friedrich , Bat « Iotz, .Bosch, Condlto ,

Skhilfe.
Leopold Kurt Theodor Heinrich, Vater A . I .

Hieke, Kaufmann .
Rudolf Friedrich Robert , Vater Frz . Waschow

Jntend - Sekr -Assistent.
Klara Karoline , Vater Gg . Kunkel , Lokomollc

Heizer .
Eugen Juliu « Han » , Vater Aug . Rosenfeld '

Assistent.
Ludwig Friedrich , Vater Karl Schäfer , Dekora

tlontmaler .
Franz , Vater Mar Fach» , Holzhändler .
Otto Friedrich , Vater Gg . Oehmig , Schm !
Elisabeths , Vater Theodor Fundtnger , Kauj -

. manu .
Wilhelm Friedrich , Vater Otto Walz Restau¬

rateur .
Adolf Gustav , Valer Adolf Riedel , Tapezier .
Anna Johanna Margaretha , Vater Gust » ,

Müller , Dreher .
Elisa , Vater Gustav Schätzle , Arbeiter .
Anna , Vater Aug . Wollensack, Hafner .

Todesfälle :
Franz Haselwanber » Dreher , ein Ehemann , alt

54 Jahre .
Sofie , alt 1 Jahr 7 Tage , Vater Hoflakal

Riffel .
Franz Hausier , Schuhmacher , ein Ehemann , alt

6l Jahre .
Friedrich , alt 5 Monate 16 Tage . Vater

Händler Metzger .
Albert , alt 8 Monate 27 Tage , Valer

gerber Thomsen .

,r
ir

1

GesWserösfllMlg und Empfehlung.
* Unterzeichneter erlaubt sich , den geehrten Einwohnern , Wirthen und Weinhändlern

der Stadt Karlsruhe ergebenst anzuzeigen , daß er sich als Küfer Hierselbst niedergelassen
hat und empfiehlt sich in Keller - und Holzarbeiten , sowie in allen in das Fach der Küfere '
einschlagenden Arbeiten .

Zur pünktlichen , reellen und guten Ausführung meiner mir ertheilten Aufträge halte
ich mich bestens empfohlen . Hochachtungsvollst

rrivürivL BloLI , Küfer,
Lessingstraße 46 .

2.1 Anzeige und Empfehlung .
Den Herren Metzger « « nd sonstigen Herren Fleifchcon -

sumenten erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen , daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Biehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwagen ununterbrochen curfiren
laffe und bitte um gest . Benützung . Billigste Preise sichere
ich z« « nd sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck mid Verlag her . Ähr . Kr . Müllrr 'scheu Hofbuchhandlung , redigtrt unter Verantwortlichkeit von M . Müller <n Karlsrnbe .
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Amtsbezirk Karlsruhe .
re. Es sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
velche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
n zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
.n oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
t sind.

halbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Empfänger haben sich durch einen Revers zu
nden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich

Farren den Vorzug .

hcon -
.ß ich

zwei
rsiren
chere

dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
er frischmelkend oder wiederum greifbar
bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinuen

uugstrrmin gekalbt habe « und daß Rühe
von der Prämiiruug deßhalb nicht ausge¬schlossen stno .

Die mit Prämien bedachten Thicre werden aur linken g?vr » , .r Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬pflichten , die prämiirte Kuh wahrend der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be¬
zirksvereins , oder dem Bczirköthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .

3 . Ein Verkauf des prämiirten Thieres oder die Ueberlieferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nvthschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den BczirkSthierarzt übermittelt .4. In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheiltePrämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .



Für Collsirumllüen
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , LavallitzreS , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatten in allen Faxens,
Taschentüchern , Corfetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerines von Chenillen , Mohair

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Sammteu in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Cxtra billige Preise .

VLIL . ILuxx ,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche.
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zu bekannt billigen Preisen
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147 Kaiserstraße 147 .
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8tieliemeii
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

^ IlU8 8trLll88 .
Kaiserstraße 143,

nächst dem Marktplatz .
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i für Damen, Mädchenu . Kinder1
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

Keselivister Niwpl,
127 Kaiserstraße 127 .

KL . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 2S.

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute MH Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber« und Griebeuwürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

Aechte

beste Fabrikate in jeder Preis ¬
lage empfiehlt billigst

Schätze des Erdreichs sind nicht blo < Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zum Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unler offiziell ärztlicher Aussicht die bewährtenSodraer Mineral -Pastille » (erhältlich in den
Apotheken » 85 Psg . per Schachtel) gewonnen
werden .

Witterung « «,, » dakhriznge »
_ tm Kroßb. b»tanis cheu Garten.
LS. Kebrittr, iTbermomet« B »r«merer ! Wind iWillcrun «!!

Ä
7V.
Ers
gya

I
in i
Lust
den
des
aus '
teste
sch-r
Frei
und
ML
Do>

Für
meiner
zur So
tm un
herzlich

Kai

Di ^
Monat
(Hof ,
wünsch

(
der
hat u
ernsch

ich ms

2.1.

Den Herren Metzgern «nd sonstigen Herren Fleifchcon -
sumenten erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen, daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Viehhofes zwei
eigens erbaute Fleifchtransportwagen ununterbrochen curfiren
laffe und bitte um gest. Benutzung Billigste Preise sichere
ich zu «nd sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck und Nerl«g (er . 8b r . Kr Müllrr 'schn, Hofbuchbandlung , redigtrt unter Bcrautw-rtliAkett »« > W. Müller in Karlerubr .



Tagblatt .

Rr. tist. Eckes Blatt. 1887.

Verbrauchsstelier -Or-nllilg.

I. Allgemeines .
8- 1. Die städtischen Verbrauchssteuern werden nach Maß¬gabe des angeschlossenen Tarifs und der folgenden Bestimmungenerhoben.
8- 2- Der Verbrauchssteuerbezirk umfaßt die ganze Stadt¬

gemarkung; dessen Grenzen sind an geeigneten Orten durch Pfählekenntlich zu machen , welche die Inschrift .'VerbrauchssteuerbezirkKarlsruhe " und die Bezeichnung der nächsten Erheberstelle tragen.
8 - 3. Verbrauchssteuerpflichtige Gegenstände dürfen nur aufsolchen Straßen in die Stadt eingebracht werden , welche an Er¬heberstellen voruberführen.

.. .. Die Erheberstellen , deren mindestens neun vorhanden seinmüssen, werden durch den Stadtrat bestimmt; die Straßen, welchefür die Beförderung verbrauchssteuerpflichtigerGegenstände gesperrtsind , müssen durch Verbottafeln kenntlich gemacht sein , welche dienächste Erheberstelle angeben.
An sämmtlichen Erheberstellen sind der Verbrauchssteuertarifund die Verbrauchssteuerordnung anzuschlagen.
8- 4 . Sofern nicht für einzelne Fälle oder Gegenstände ab¬

weichende Bestimmungen getroffen sind, liegt die Zahlung der Ver¬brauchssteuern Demjenigen ob , welcher einen pflichtigen Gegenstandtatsächlich in den Verbrauchssteuerbezirkeinbringt ; daneben haftetauch der Auftraggeber des Einbringers und der Empfänger . Hin¬sichtlich der Postsendungen hastet nur der Empfänger .
8- 5. Von der Verbrauchssteuer sind befreit :

1 . Wein , Obstwein , totes Wild , totes Geflügel aller Artund Seekrebse, sofern diese Gegenstände aus dem Aus¬lande eingingen und die zollamtliche Behandlung be¬
standen haben oder derselben noch unterliegen.

Auf Wein findet dieser Befreiungsgrund nur beider erstmaligen Einlage Anwendung . *)
*) Art. 5 I . des Zollvereimgungsvertrags vom 8 . Juli 1867 , Reichs¬gesetz vom 27. Mai 1885, betreffend die Abänderung des Zollvereimgungsvertrags2ulr )867 , und Nr. 25 s ., <-. und Z. Ziff . 1 u . 3 und g . Ziff. 2 desdeutschen Zolltarifs vom 22 . Mai 1885.

betreffend .
fs die Vorfeuerschau statt. Die Feuerschauer haben den
geisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe-
gestatten haben . Der Feurrschauer hat sich sofort nach
suerschauer, soweit nötig , Auskunft zu geben und über-

Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Se-

rel in Knielingen um Genehmigung zur
ch .
ht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht-
s wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
« das diese Bekanntmachungenthaltende Blatt au»-
dlls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
wer genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

üen betreffend.
ranSport von Passagieren nach überseeischen Ländern
itigt.

^treffend.

4.

Amtsbezirk Karlsruhe,
kere. Es sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht

welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
;en zu den vorzüglichsten Thieren deS Bezirks zu
ßen oder nach ihren Süßem Merkmalen aus rein
rt sind.

Halbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

- Empfänger haben sich durch einen Revers zu
enden, wenn nicht ein Umstand, der thierärztlich

Farren den Vorzug.

dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
-er frischmelkend oder wiederum greifbar
bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinurn

um Prämiiruugstermin gekalbt haben und daß Kühe
rfeu haben, von der Prämiirung deßhalb nicht ausge«schloffen sind.

Die mit Prämien bedachten Thicre werden am linken Horn markirt. Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be-
zirksvcreinS , oder dem BczirkSthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen.
Ein Verkauf des pram ' i'. ten Thieres oder die Ueberlieferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .

Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht, der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt. Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt.In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheiltkPrämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren.
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Für Confirmanden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden » Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , LavaUivres , 31 .
Manschetten , Kragen ,
Cravatte « in allen Faxens,
Taschentüchern , Corsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
PelerineS von Chenillen , Mohair

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise .

VtlL .
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche.

empfehlen in den neuesten Stoffen
und Fayons

zu bekannt billigen Preisen
6v8vlrd8t6i ' Luoph

147 Kaiserstraße 147 .

Sb . S »Uor

8tivllei' eikil
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

Julius 8trril88,
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz .

8edürLen
für Damen, Mädchenu . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

lleselivister llnopl,
1L7 Kaiserstraße 147 .

KL . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 . 2S .

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber - und Griebenwürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

— « 88

Mochte 7.1 .

Miizer Wecke.
beste Fabrikate in jeder Preis/

läge empfiehlt billigst

Schätze de* Erdreich» sind nicht blos Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnea
zum Heile der Leidende» von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unler offiziell ärztlicher Ansficht die bewährten
Sodreirr Mineral-Pastille» (erhältlich in den
Apotheken » 85 Pfg . per Schachtel ) gewonnen
werden .

Witterung « d » oda «hr » ogen
_ im Kroßh. botanischen Karten .

S6 . Februar . /Thermometer Barometer I MU I» inemn «Ü

2 . Gegenstände , welche nur durch die Stadt hindurch ge¬
führt werden .

3 . Gegenstände , welche zur Verarbeitung im Gewerbebe¬
trieb einer Fabrik eingeführt werden , sofern sie nicht
den Stoff zur Fabrikation verbrauchssteuerpflichtiger
Gegenstände abgeben .

Verwendet aber der Fabrikinhaber solche Gegenstände
nicht zur Verarbeitung, sondern zum eigenen Verbrauche ,
so hat er dafür einen Aversalbeitrag in die Gemeinde¬
kaffe zu bezahlen . *)

4. Gegenstände , welche für den Verbrauch des Großherzogs
und des Großherzoglichen Hofhaltes bestimmt sind .

5 . Sendungen und Transporte , für welche die Verbrauchs¬
steuer im Falle der Erhebung unter 5 A betragen
würde.

6 . Brennholz, welches für den Eisenbahnbetriebbestimmt ist.
7 . Gegenstände , welche von der Königlichen Militärver¬

waltung zum Unterhalt der Mannschaften beziehungs¬
weise zum dienstlichen Verbrauch in dieser Richtung
eingeführt werden .

In den Fällen unter 2 und 4 ist die Verbrauchssteuer gleich¬
wohl zu erheben , doch muß dieselbe auf Verlangen des Berechtigten
und bei gehörigem Nachweis des Befreiungsgrundes zurückerstattet
werden .

Werden Gegenstände , von welchen Verbrauchssteuer erhoben
wurde, im ursprünglichen oder verarbeiteten Zustand, im Wege des
Handels aus der Gemeinde ausgeführt, so hat gleichfalls auf Ver¬
langen eine entsprechende Rückvergütung zu erfolgen .

**)
Z . 6 . Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Zahlung der

Verbrauchssteuern, über die Befreiung von denselben und bezie¬
hungsweise über das Recht auf Rückvergütung , sowie über die Aver-
salbeiträge der Fabrikanten entscheiden die Verwaltungsgerichte. ***)

II . Verfahren bei der Erhebung und Kontrolle .

H. 7. Wer einen verbrauchssteuerpflichtigen Gegenstand in
die Stadt verbringt, hat denselben bei dem Erheber der Eingangs¬
stelle anzumelden und zu versteuern .

Der Erheber gibt als Empfangsbescheinigung über die ent¬
richtete Verbrauchsteuer dem Einbringer eine entsprechende Anzahl

*) Z. 79 Absatz 1 der Städtcordmmg .
**) 8- 79 Absatz 2 der Städteordnung .

***) §. 79 Absatz 4 der Städteordnung ; 8- 2 Ziffer 3 des Gesetzes vom
14. Juni 1884, die Vcrwaltungsrechtspflege betreffend.

Den Herren Metzgern und sonstigen Herren Fleifcheon -
sumenten erlaube ich mir aumkt ergebenst anznzeigen, daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Diehhofes zwei
eigens erbaute Flekfchtransportwagen ununterbrochen eursiren
laffe und bitte um gesi . Benutzung Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck und Verlog her . Ähr . Kr . Müller 'ichen HofbuLbandlun- , redtsttrt unter Verantwortlichkeit »on W. Müller in Larltrubr.
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mit Datum versehener Verbrauchssteuerzeichen , deren Wertangaben
zusammen der erhobenen Summe gleich sind .

Die Verbrauchssteuerzeichen hat der Einbringer bei sich zu
behalten und dem Aufsichtspersonal (Schutzleute , Verbrauchssteuer -
aiifseher , Stadtdiener , Fleischbeschauer ) auf Verlangen vorzuzeigen .

8 - 8 . Wer verbrauchssteuerpflichtige Gegenstände nach einem
außerhalb der Erheberstelle gelegenen Teil der Gemarkung einbringt ,
hat dieselben bei der nächsten Erheberstelle vvrzuzeigen und gegen
Empfangnahme der Verbrauchssteuerzeichen zu versteuern .

§ . 9 . Wer verbrauchssteuerpflichtige Gegenstände durch die
Post empfängt , hat dieselben spätestens am darauffolgenden zweiten
Werktage zu den üblichen Geschäftsstunden unter Vorzeigung der
betreffenden Postbegleitpapiere bei der Stadtkasse oder bei der
nächsten Erheberstelle anzumelden und gegen Empfangnahme der
Verbrauchssteuerzeichen zu versteuern . Dabei wird angenommen ,
daß 5 Prozent des Bruttogewichts der Sendung auf die Verpackung
kommen .

H. 10 . Wer totes Geflügel , totes Wild oder Seekrebse ein -
sührt und für diese Gegenstände den in 8 5 Ziffer 1 erwähnten
Befreiungsgrund geltend machen will , hat die Sendung sammt
dazu gehörigem Frachtbrief und Zollquittung bei dem Erheber der
Eingangsstelle vorzuzeigen .

Ergibt sich aus diesen Papieren die Richtigkeit des Befrei¬
ungsgrundes , so sind dieselben von dem Erheber zum Zeichen der
stattgehabten Kontrolle mit dem Datumstempel zu versehen .

tz . 11 . Die Führer von verpackten Gegenständen sind bei
deren Einbringen verpflichtet , auf Verlangen des Aufsichtspersonals
jederzeit anzugeben , ob und welche verbrauchssteuerpflichtigen Ge¬
genstände in der Verpackung enthalten sind . Das Aufsichtspersonal
ist berechtigt , sich von der Wahrheit der Angabe durch Augenschein
zu überzeugen und zu diesem Behufe die . erforderliche Mithilfe der
Führer zu beanspruchen .

Werden bei derartigen Untersuchungen durch Schuld des Auf¬
sichtspersonals Beschädigungen verursacht , so haftet Hierwegen die
Stadtkasse , vorbehaltlich des Rückgriffs auf den Schuldigen .

tz. 12 . Ist der Pflichtige nicht Willens oder nicht im Stande ,
die vorgeschriebene Verbrauchssteuer zu bezahlen und steht er von
dem Einbringen der zu versteuernden Gegenstände nicht ab , so können
die letztem ganz oder theilweise bis zum Austrag der Sache zurück¬
gehalten und , wenn sie dem Verderben ausgesetzt sind , vor Eintritt
dieses durch öffentliche Versteigerung veräußert werden .

Auch hier haftet die Stadtkasse , vorbehaltlich des Rückgriffs
für etwaigen durch Schuld des Aufsichtspersonals verursachten
Schaden .

h? betreffend .
' zirks die Vorfeuerschau statt . Dir Feuerschauer haben den
zermeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
rde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe «
zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
a Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
en. Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Ge -

Ärmel in Knielingen um Genehmigung zur
reffend .
^gesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht «

Die « wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
Welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS -

igenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
>rend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

r

jsagenten betreffend .
zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländern

n , bestätigt .

Vieh betreffend .

^ Uhr,
k ganze Amtsbezirk Karlsruhe ,
teu Thiere . Es sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten

Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
esenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
eingeführt sind,

amen :
i- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
: zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
een sollte.
kindlichen Farren den Vorzug .
ein .
lbt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
ye entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
abei wird bemerkt , daß auch großträchtig « Kalbiuuen

» e Prämiiruugstrrmi » gekalbt habe « und daß Kühe»« - i»> . D- , » »» » „ ««vorfeu haben , von der Prämiiruug deßhalb nicht auSae »
schlossen sind .

Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬
pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be -
zirksvcrcinS , oder dem Bezirköthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .

3 . Ein Verkauf des prämärten Thieres oder die Ueberlieferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .4 . In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits crtheilt «Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .
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Für Coufirumuden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavallivres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatten in allen Faxens,
Taschentüchern , Corsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerines von Chenillen , Mohair

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl,
Extra billige Preise .

VLLL . Luxx ,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche.

Orsvstts ».
empfehlen in den neuesten Stoffen

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen
6v8vbd8lvr linottk.

147 Kaiserstraße 147 .

Sb. SsbLLvr

Ztivlimieii
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

övlivs 8trru88.
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz .

HekarLe «
für Damen, Mädchenn . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen . ,

Kvsedvistvr Niwpi,
147 Kaiserstraße 147 .

XL . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 2S

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellsteif ch mit Sauerkraut .

Abends hausgemachte Leber - und Griebeuwürst «
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

A. Vogel .

Aechte 7 .1 .

MM Wecke.
I beste Fabrikate in jeder Preis '

empfiehltbilligst

Schütze des Erdreich » sind nicht blo« Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zum Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
»Mer offiziell ärztlicher Aufsicht die bewährten
Todrner Mineral -Pastille « (erhältlich in den
Apotheken L 85 Psg . per Schachtel ) gewonnen
werden.

Ltt tt tr rnn g « «, » » d ach lung r »
. -_ im <8r»ßb. botanifchea Garten . _

!! 26. Februar. Ilbermometer ' Barometer ! Wlvd lMNerun,Ü

6

Im Falle der Versteigerung ist der Mehrerlös nach Abzugder Kosten dem Pflichtigen auszufolgen.
Z . 13. Bei der Einfuhr verpackter Gegenstände , welche mitder Eisenbahn angekommen sind , kann der Erheber nach Einsichtdes Frachtbriefs von weiterer Untersuchung der Sendung Umgang

nehmen , wenn der Führer bereit ist , die Verbrauchssteuer unter
Zugrundelegung des im Frachtbrief angegebenen Bruttogewichts mit20 Abzug zu bezahlen .

III. Rückvergütungen.
8- 14 . Wenn verbrauchssteuerpflichtige Gegenstände nur durchdie Stadt hindurch geführt werden wollen (Z . 5 Ziffer 2), so hatder Führer dieselben dem Erheber der Eingangsstelle vorzuzeigenund sich dabei über seine Persönlichkeit auszuweisen .
Der Erheber hat dem Führer einen Durchfuhrschein auszu-

stellen , welcher folgende Angaben enthalten muß :
1 . Stunde und Minute der Einfuhr.

! 2 . Art und Menge der eingeführten Gegenstände .
3 . Namen und Wohnort des Führers.4. Namen und Wohnort des Empfängers,

i 5 . Die Ausgangsstelle.
6 . Die Eingangsstelle.

Die Wiederausfuhr muß spätestens innerhalb 24 Stunden
, nach der Einfuhr erfolgen .
j Ter Führer hat bei der Ausgangsstelle den Durchfuhrschein
l äbzugeben und durch Vorzeigung der auszuführenden Gegenstände1 nachzuweisen , daß diese den Angaben des Dnrchsuhrscheins ent¬

sprechen. Hierüber erhält er von dem Erheber eine Bescheinigung .Die Ausfuhr darf nur erfolgen bei den Erheberstellen:
am Linkenheimer Thor,in der frühem Mühlburger Mühle,im Rathaus des Stadtteils Mühlburg ,

, an der Karlstraße,
i an der Beiertheimer Allee,
l an der Ettlinger Straße,

an der Rüppurrer Straße,
am Durlacher Thor.

Wenn der Führer durchzuführender Gegenstände über seine
Persönlichkeit sich nicht auszuweisen vermag und dem Erheber der
Eingangsstelle auch nicht bekannt ist , so muß er die Verbrauchs-' steuer bezahlen und es kann deren Rückvergütung nur unter Be-

, obachtung des in den KZ . 16 ff. vorgeschriebenen Verfahrens erwirkt
werden .

Den Herren Metzgern «nd sonstigen Herren Fleisches «-
sumente « erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen, daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Diehhofes zwei
eigens erbante Fleischtransportwagen ununterbrochen curffren
taffe und bitte um gest. Benützung Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck vnd Verlag tzrr, 8hr . Kr . Müller 'schen Hotbuchbandlmig » redigirt unter Verantwortlichkeit »»v M. VnNer in Karlsrube ,
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Z . 15. Im Falle des H . 5 Ziffer 4 erfolgt die Rückvergü¬
tung auf Grund periodisch einzureichender amtlicher Verzeichnisse der
Großherzoglichen Hofökonomieverwaltungüber die für den Verbrauch
der Großherzoglichen Hofhaltung bezogenen Gegenstände.

Für die Berechnung der rückzuvergütenden Beträge sind, wenn
nicht ein anderes Uebereinkommen geschlossen wird, die bezüglich der
Ausfuhr versteuerter Gegenstände geltenden Grundsätze maßgebend.

Z. 16. Wer die Rückvergütung bezahlter Verbranchssteuern
wegen des in ß . 5 Absatz 3 erwähnten Grundes beanspruchen will,
hat sich unter Vorzeigung der auszuführenden Gegenstände beim
Erheber der Ausgangsstelle einen Ausfuhrschein geben zu lassen.
Dieser Schein muß enthalten:

1 . eine Verwertung über Art und Menge der ausgeführten
Gegenstände ;

2 . Namen und Wohnort des Führers und seines Auf¬
traggebers ;

3 . Namen und Wohnort des Empfängers oder die Ver-
merkung , daß die betreffenden Gegenstände zum Verkauf
an unbestimmte Personen ansgeführt werden;

4 . das Datum der Ausfuhr ;
5 . die Bezeichnung der Erheberstelle mit der Unterschrift

des Erhebers .
Der Antrag auf Rückvergütung ist sodann unter Anschluß

der betreffenden Verbrauchssteuerquittungenund des Ausfuhrscheines
schriftlich beim Stadtrat einznreichen.

Z . 17. Wird Rückvergütung bezüglich solcher Gegenstände
beansprucht , welche mit der Eisenbahn ausgeführt werden, so ist
der Ausfuhrschein bei der dem betreffenden Bahnhof zunächst gele¬
genen Erheberstelle ausfertigen zu lassen und dem Antrag auf
Rückvergütung auch ein von der Bahnbehörde beglaubigtes Duplicat
des Frachtbriefs oder eine sonstige Bescheinigung der Bahnbehörde
über die geschehene Absendung beizusugen-

Die Ausstellung der Ausfuhrscheine bezüglich der auf der
Station des Stadtteils Mühlburg anfgegebenen Gegenstände erfolgt
nach näherer vom Stadtrat zu treffender und öffentlich bekannt zu
machender Anordnung durch den dortigen bahndienstthuenden iÄ-
heber oder eine andere vom Stadtrat hiezu bestimmte Persönlichkeit .

Z . 18. Ausfuhrscheine , welche von den Erheberstellen am
Bahnhof , am Friedrichsthvr und am Mühlburgerthor ausgefertigt
werden , geben nur dann ein Anrecht auf Rückvergütung , wenn die
Ausfuhr durch die Eisenbahn erfolgte . Die Erheberstelle am Schützen -
Haus ist zur Fertigung von Ausfuhrscheinen überhaupt nicht befugt.

^ 7 betreffend.
iezirks die Vorfeuerschau statt. Dir Feuerschauer haben den
gcrmeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
fnde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe-

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
sn Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über-
s:en. Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Ee„

fLrmel in Knielingen um Genehmigung zur
Messend.
shgesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht-
. Die« wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
welchem daS diese Bekanntmachungenthaltende Blatt auS-
drigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
ährend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

gsagenten betreffend.
r zum Transpott von Paffagieren nach überseeischen LSndem
!m, bestätigt .

dvieh betreffend.
0 Uhr,
«r ganze Amtsbezirk Karlsruhe,
rte« Thiere. ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten

re Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren deS Bezirks zu
nesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
e eingeführt sind.
»mmen :
ei- und einhalbjähttge Thiere berücksichtigt werden , ältere

Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
ht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
hren sollte.
-efindlichen Farren den Vorzug ,
sein.
'albt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
che entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
vabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinue«

5« Prämiirungstrrmin gekalbt haben und daß Kühe
^efeu habe«, von der Prämiiruug deßhalb nicht auSge»

4.

schloffen sind.
Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt. Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬

pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Bc-
zirkSvcrcinS, oder dem BczirkSthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen.
Ein Verkauf des prämstrten Thieres oder die Ueberlieferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .

Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eiutritt. Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den BezirkSthierarzt übermittelt .In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheiltePrämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren.
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Für Confirumlldetl
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavalli « res , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatten in allen Faxens,
Taschentüchern , Eorsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerines von Chenillen , Mohair

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise .

zwischen Marktplatz und kleinen Kirche.

OrsvstztzsiL
empfehlen in den neuesten Stoffen

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen
iUvsvkivister Luopk ,

147 Kaiserstraße 147 .

Sb.

Mei «
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

Julius 8 trs .v 88 .
Kaiserstraße 143,

nächst dem Marktplatz .

8edürLe «
^für Damen, Mädchen n . Kinderj

in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

llesvlneisler Nn<»pl,
147 Kaiserstraße 147.

KL . Kinderblousen mit Woll-
kvrdeln und Quasten M . 1 - 2S .

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleifch mit Sanrrkraut ,

Abends hausgemachte Leber- und Griebeowürste
aebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

A. Vogel .

Aechte

>ei
Fabrikate

MM KrßkM

Sebätze des Erdreich» sind nicht blo« Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zunl Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unter offiziell ärztlicher Aufficht die bewährten
Todenrr Mineral-Pastille» (erhältlich in den
Apotheken L 85 Pfg. per Schachtel) gewonnen
werden . _ ,_

LU » trerung » «>robachr « nge »
_ _ . im )Ärvßt>- botanischen Garten .

!! S6. Februar. Irbermometee Barometer ! Wind !« tNen>- ^

8

8- 19. Wer Gegenstände , welche außerhalb der städtischen
Erheberstellen gelagert sind, auf anderm Wege als durch die Eisen¬
bahn ausführt und Verbrauchsteuerrückvergütung beanspruchen will,
hat außer dem bei der nächsten Erheberstelle zu lösenden Ausfuhr¬
schein und den betreffenden Verbrauchssteuerquittungen auch eine
bürgermeisteramtlich beglaubigte Bescheinigung des auswärtigen
Empfängers über Art und Menge der empfangenen Gegenstände ,
das Datum des Empfangs und die Persönlichkeit des Absenders
sowie des Führers vorzulegen .

8- 20 . Eine handelsmäßige und darum zum Anspruch von
Verbrauchssteuerrückvergütungberechtigende Ausfuhr wird nur dann
angenommen , wenn es sich um einen Verbrauchssteuerbetrag von
mindestens 20 Pfennig bei jeder Ausfuhr handelt und wird nicht
angenommen , wenn die Ausfuhr durch die Post erfolgt.

21 . Zur Erlangung von Verbrauchssteuerrückvergütungen
wegen des in 8- 5 Absatz 3 erwähnten Grundes ist ferner erfor-

> derlich :
i daß der Antrag auf Rückvergütung spätestens sechs

Wochen nach der Ausfuhr beim Stadtrat eingereicht wird und
daß die Zwischenzeit zwischen der Fälligkeit der Ver-

* brauchssteuer und der Ausfuhr nicht mehr als sechs Monate
beträgt .

8 - 22 . In jedem Falle können die nach den W. 16 , 17 , 18 ,
j 19 und 21 zu leistenden Rückvergütungen verweigert werden , wenn
i beweislichermaßen das Erfordernis der Handelsmäßigkeit bei der
> Ausfuhr nicht zutrifft.

IV . Besondere Bestimmungen über einzelne ver¬
brauchssteuerpflichtige Gegenstände.

1 . Bier .
8- 23 . Die Verbrauchssteuer von Bier , welches auf städtischer

Gemarkung gebraut wird , wird zugleich mit der staatlichen Bier¬
steuer unter Anwendung der für diese geltenden Grundsätze erhoben.

8- 24 . Bei handelsmäßiger Ausfuhr hier gebrauten Biers
beträgt die Rückvergütung 30 Pfennige vom Hektoliter .

Wird Bier in ungeeichten Flaschen ausaeführt , so wird jede
Flasche als ^ Liter haltend berechnet und jeoe ^ Flasche als ^
Liter haltend.

Den Herren Metzger » «nd sonstigen Herren Fleisches «-
snmente « erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen, - aß ich
mit der Eröffnung - es neuen Schiacht - und Viehhofes zwei
eigens erbaute Fkeischtransportwagen ununterbrochen cursiren
laffe und bitte um gest. Benützung . Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachten -
Druck und Verlog her . Ähr . Kr . Mü llc r'schen HofbuLbandlirng, redigtrt unter Verantwortlichkeit »on M. Müller in Karl -rnbr.
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» Wein.
8 . 25 . Die städtische Verbrauchssteuer von Wein wird mit

der staatlichen Weinaccise unter Anwendung der für diese geltenden

Grundsätze erhoben .

In den Fällen des Art . 28 Ziffer 4 und 13 des Weinsteuer -

qesetzes vom 19 . Mai 1882 *) tritt jedoch eine Befreiung von der

städtischen Verbrauchssteuer nur dann ein , wenn es sich um bereits

in der Gemarkung Karlsruhe eingekellerte Weine handelt .

8 . 26 . Weinproduzenten (Art . 28 Ziffer 1 des Weinsteuer -

aesetzes vom 19 . Mai 1882 *) haben die städtische Verbrauchssteuer
von allen auf städtischer Gemarkung erfolgenden Einlagen des von

ihnen produzirten Weins zu entrichten . Im Falle nachweislicher
Wiederausfuhr im Großen wird die bezahlte Verbrauchssteuer zu¬
rückvergütet .

tz. 27 . In Form eines Averfums ist die städtische Verbrauchs¬
steuer von Wein zu entrichten :

a . Bezüglich des Hausverbrauchs der Wemhändler (Art . 21
des Weinsteuergesetzes vom 19 . Mai 1882 ) .

d . Wenn gemäß Art . 10 Absatz 2 des Weinsteuergesetzes
vom 19 . Mai 1882 die staatliche Weinaccise in Form
eines Aversums erhoben wird .

In beiden Fällen ist die dem staatlichen Accisaversum zu
Grund gelegte Wemmenge auch für die städtische Verbrauchssteuer
maßgebend . *)

87 betreffend .
!ezirks die Vorfeuerschau statt . Die Feuerschauer haben den

- ' germeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
inde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe -

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
ren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Se -

Ermel in Knielingen um Genehmigung zur
Messend .
khgesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht -

Die « wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS -
drigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
»hrend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

gsagenten betreffend .
; zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländem
Im, bestätigt .

*) Art 28 . Steuerfrei ist — abgesehen von den Weineinlagen in Keller ,
für welche der Einleger ein Weinhandlunas - oder Weinlagerpatent besitzt sowie
von den gegen Entrichtung von Aversen (Art . 10 letzter Absatz ; Art . 21 ) steuer¬
freien Weineinlagen und Bezügen

I .

4 .

13 .

die erste Einlage von selbsterzeugtem Wein (Art . 29 ) , sofern dieselbe
nicht in einen Wirtschaftskeller erfolgt ,
die anderweitige Einlage von im Großherzogtum bereits eingelegtem
Weine , vorausgesetzt , daß der Wein hiebei weder in das Eigentum
noch in den Gewahrsam eines Andern übergeht , daß derselbe keinem
Weinhandlungs - oder Weinlagerkeller entnommen wird und , falls es
sich um eine

'
Weineinlage in einen Wirtschaftskeller handelt , unmit¬

telbar zuvor in einem Wirtschaftskeller lagerte ,
die Einlage von Wein , welchen Jemand ererbt oder als Miterbe ans
einer ungeteilten Erbschaft übernimmt , oder welcher aus der Ber -

lassenschafl eines Ehegatten in das Eigentum des überlebenden Ehe¬
gatten übergeht oder von einem Ehegatten in die Ehe eingebracht
wird , oder aus einer gerichtlichen Zwangsversteigerung erworben wird .

**) Art 21 . Der Inhaber eines Weinhandlungspatents hat , falls er
weder in der Gemarkung seines Wohnsitzes , noch in der Gemarkung , auf welcher
sich der Weinhandlungskeller befindet , einen Wirtschaftskeller besitzt , für fernen
Hausverbrauch an Wein ein Accisaversum zu entrichten , darf aber dafür den
Weinverbrauch für sich und seine Trschgenoffen steuerfrei dem Wernhandlungs -
keller entnehmen .

dvieh betreffend .

V Uhr,
er ganze Amtsbezirk Karlsruhe ,
eten Thkere . ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht

werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
re Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren dcS Bezirks zu
uesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
o eingeführt sind.
»mmen :
ei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
ht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der tierärztlich
hren sollte.
befindlichen Farren den Vorzug ,
sein.
'albt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
Ich« entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
Dabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinnen

M Prämiiruugstrrmin gekalbt habe « und daß Kühe
. . . . . . — — — — — ». - .orfen haben , von der Prämiiruug deßhalb nicht ausge¬schlossen sind .

Die mit Prämien bedachten Thicre werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬
pflichten , die prämiirt « Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschastlichen Be¬zirksvereins , oder dem Bezirksthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .

3 . Ein Verkauf des präminten Thicres oder die Ueberlicferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der kn dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .4 . In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheiltePrämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .
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Für Confiruwkden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken ,
Krausen , Lavallivres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatte » in allen Fayvns,
Taschentüchern , Corfetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerines von Chenillen , Mohair

und Perlwolle ,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl .
Extra billige Preise .

VLLL . » nxx ,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche .

OrsvsttsiL
empfehlen in den neuesten Stoffen

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen

6v8vkd 8tvr linottk.
147 Kaiserstraße 147 .

Sb . SsbUvr

ZtivIiei'Mii
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl .

^iilills 8trru88.
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz .

8 edarrv «
für Damen, Mädchen u . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

Keselivister Lu«pl,
147 Kaiserstraße 147 .

KL . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 . 2S .

Brauerei Fels , Kronenftraße.
* Heute fnih Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber - und Griebeowürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

Aechte

Solinger Kejleckk
Fabrikate

empfiehlt

Schütze de» « rdreich » sind nicht blo« Silber
und Gold , sondern auch j -ne , in Kochbrunnen
zunr Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unler offiziell ärzllichcr Aufficht die bewährten
Sodrner Mineral -Pastille » (erhältlich in den
Apotheken L 85 Pfg . per Schachtel ) gewonnen
werden .

Witt » rung « drobacht » uge »
im Großb- b»tai>ischen Garten . _

S6 . Kbrmtr. bcherwometer ' B»r»» r!dr
' I MMl tSilttro -

10

0 . Mehl und Brot .
§ . 28 . Wenn Mehl in Beträgen von über 100 Kilogramm

eingebracht wird , so hat der Führer beim Erheber der Eingangs¬
stelle dasselbe vorzuweisen und anzugeben :

a . den Namen und den Wohnort des Absenders und des

Führers ;
1>. den Namen und die Wohnung des Empfängers ;
o. das Gesammtgewicht der Sendung und die Zahl der

Säcke ;
ä . Tag und Stunde der Einfuhr .

Der Erheber kontrollirt diese Angaben und stellt über dieselben
einen Schein (Mehleinfuhrschein ) aus , mit welchem sich der Führer
sofort auf die städtische Mehlsteuerkanzlei zu begeben hat , wo nach
wiederholter Kontrolle über die Menge des Mehls die Verbrauchs¬
steuer gegen Quittung zu entrichten ist .

tz . 29 . Wird Mehl vermittelst der Eisenbahn eingeführt , so
hat der Führer bei dem Erheber am Friedrichsthor oder , wenn
das Mehl am Mühlburgerthorbahnhof ausgeladen wurde , bei dem

Erheber am Mühlburgerthor die Sendung samt dem dazu gehörigen
Frachtbrief vorzuweisen .

Der Erheber versieht den Frachtbrief mit dem Datumstempel
und stellt einen Schein mit den in H. 28 bezeichneten Angaben aus .

Der Verbrauchssteuerpflichtige hat spätestens am nächsten der
Einfuhr folgenden Werktage die Verbrauchssteuer unter Vorweisung
des Frachtbriefes und des Scheins auf der städtischen Mehlsteuer¬
kanzlei zu entrichten .

K. 30 . Die Erheber der Eingangsstellcn haben über die

Mehlsendungen von mehr als 100 besondere fortlaufende Auf -

Hat der Patentinhaber seinen Wohnsitz außerhalb der Gemarkung , in
welcher sich der Weinhandlungskeller befindet , so kann auf sein Ansuchen die
vorstehende Berechtigung und Verpflichtung auf einen in der betreffenden Ge¬
markung wohnenden Geschäftsführer übertragen werden , sofern dieser daselbst
keinen Wirtschastskeller besitzi.

Das Aversum besteht für je ein Stcuerjahr in dem Betrag der Accise von :
a . 600 Liter Traubenwein für die eigene Person des Patentinhabers be¬

ziehungsweise seines Geschäftsführers ;
l>. 120 Liter Traubenwein für jeden ständigen männlichen Tischgenoffen

im Alter von mehr als 18 Jahren ;
o. 60 Liter Traubenwein für jeden ständigen weiblichen Tischgenoffen

im Alter von mehr als 18 Jahren .
Landwirtschaftliche Hilfsarbeiter bleiben bei Bemessung des Aversums

dann außer Betracht , wenn der Patentinhaber in der Gemarkung seines Wohn¬
sitzes durchschnittlich eine der Weinabgabe an die fraglichen Arbeiter entsprechende
Menge selbsterzeugten Weines (Art . 29) einlegt .

Art . 10 . Abs . 2 . Es kann einzelnen Wirten auf Widerruf gestattet
werden , nach besonderer Ileberemknnft mit der Steuerverwaltung ihre Schuldig¬
keit an Weinaccise und Ohmgeld in einem jährlichen Aversum zu entrichten .

Den Herren Metzgern und sonstigen
^
Herre « Fleischen « »

snmenten erlaube ich mir « nmit ergebenst anzuzeigen , daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und BLehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwagen ununterbrochen cursiren
laffe und bitte um gest . Benützung . Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck und Nerlag her , 8br . Fr . Müllrr 'scheo Hokbuchpandlim- , redtgtrt unter Verantwortlichkeit »ov M . Müller in Karlsrnt -r .
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Zeichnungen zu machen , welche die gleichen Angaben wie die Mehl¬

einfuhrscheine (Z . 28 ) enthalten müssen .
Abschriften dieser Aufzeichnungen sind periodisch der städtischen

Mehlsteuerkanzlei vorzulegen .

Z . 31 . Der Stadtrat kann zugunsten solcher Geschäftsleute ,
welche regelmäßig Mehl beziehen , auf deren Ansuchen in wider¬

ruflicher Weise die Anordnung treffen , daß von der sofortigen Zah¬
lung der Mehlverbrauchssteuer Umgang genommen und diese perio¬
disch durch einen städtischen Bediensteten beim Empfänger er¬

hoben wird .

8 - 32 .
angenommen
ausmachen .

8- 33 .

Bei Berechnung der Verbrauchssteuer von Mehl wird

daß die Mehlsäcke 1 Prozent des Bruttogewichts

8. .. .. . Wird versteuertes Mehl zu Brot verarbeitet und letz¬
teres handelsmäßig ausgeführt , so erfolgt die Rückvergütung der

Verbrauchssteuer mit 45 Pfennig von 50 Kilo Brot .

0 . Schlachtvieh .
tz . 34 . Die Verbrauchssteuer von Schlachtvieh (Tarif HI .

Ziffer
'
1 — 10 ) ist beim Einbringen der Tiere in das Schlachthaus

zu entrichten .

Z . 35 . Von der Verbrauchssteuer befreit ist :
1 . Schlachtvieh , das wegen einer äußerlich erkennbaren

Beschädigung oder wegen Erkrankung geschlachtet werden

muß , sofern der Eigentümer kein Metzger ist .
2 . Schlachtvieh , das auf Anordnung der Polizeibehörde

geschlachtet oder dessen Fleisch bei oder alsbald nach
der Schlachtung von der Polizeibehörde für ungenieß¬
bar erkannt wird .

Die bereits bezahlte Verbrauchssteuer von solchem Schlacht¬
vieh wird zurückerstattet .

H. 36 . Als Rindvieh erster Schwere gilt jedes Stück im

Schlachtgewichte von 250 Kilogramm und mehr , ausschließlich der

Kühe und Farren ; als Rindvieh zweiter Schwere jedes Stück von
200 bis 250 Kilogramm einschließlich der schweren Kühe und

Farren ; als Rindvieh dritter Schwere jedes Stück von 100 bis
200 Kilogramm , als Rindvieh vierter Schwere jedes Stück unter
100 Kilogramm .

Den Kühen werden die Kalbinnen , d . h . die zum ersten mal

trächtigen Rinder gleich gerechnet .
Als Ferkel gilt jedes Schwein unter 8 Kilogramm , als Kitz¬

lein jedes Stück Ziegenvieh unter dem gleichen Gewicht .
Kopf , Füße , Eingeweide , Unschlitt und Haut bleiben bei der

Bestimmung des Schlachtgewichts von Rindvieh außer Betracht ; hin¬
sichtlich der übrigen Tiergattungen findet ein solcher Abzug nicht statt .

87 betreffend .
lezirks die Vorfeuerschau statt . Die Feuerschauer haben den
cgcrmeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
inde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und HauSbe -

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
ren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Se «

jErmel in Knielingen um Genehmigung zur
reffend .
- gesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht -

DieS wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS -
»rigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
ihrend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

gsagenten betreffend .
> zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländern
Im» bestätigt .

dvieh betreffend .

V Uhr,
er ganze Amtsbezirk Karlsruhe ,
eten Thiere . ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten

:e Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren deS Bezirks zu
riesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen auS rein
>e eingeführt sind.
»mmen :
ei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
St zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
hren sollte.
befindlichen Farren den Vorzug ,
sein.
'albt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
che entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
vabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinnen

« Prämiiruugstrrmin gekalbt habe « und daß Kühe
W » , > i»». v»v vr —wrfell haben , von der Prämiirung deßhalb nicht ausae «

schlossen sind .
Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬

pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be -
zirksvcreinS , oder dem BczirkSthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .

3 . Ein Verkauf des präminten Thieres oder die Ueberlieferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothfchlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .4 . In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann ein« bereits ertheilt «Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .
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Für Coilfirimiüiell
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden . Beinkleidern , Unter¬

röcken ,
Krausen , Lavallivres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatten in allen Fayons ,
Taschentüchern , Eorsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerines von Chenillen , Mohair

und Perlwolle ,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Sammte » in schwarz und farbig.

Große Auswahl .
Extra billige Preise .

zwischen Marktplatz und kleinen Kirche.

OrsvsttsL
empfehlen in den neueste « Stoffen

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen

6v8vkd8lvr Kiionk .
147 Kaiserstraße 147 .

Sb .

Memeii
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl .

Julius 8 trLU 88 .
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz .

I für Damen , Mädchen n . Kinder I
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu ^
bekannt billigen Preisen .

Kesellvister Nnopl,
147 Kaiserstraße 147 .

US . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 - 28 .

Brauerei Fels » Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber - und Griebeuwürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

Aechte

Mmn Kestem
Fabrikate

empfiehlt

Schütz « dr < « rdreich » sind nicht blos Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zum Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unter offiziell ärztlicher Aufficht die bewährten
Todener Mineral -Pastille » (erhältlich in den
Apotheken ä 85 Pfg . per Schachtel ) gewonnen
werden ._ ^ _

WitterungadrobachrNUge »
im Großb. botanischen Garten.

E>6 . Februar. !rhmn »nieier Barometer ! Wind lSitter- n-E

12

ß . 37 . Wenn in Folge von Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem Steuerpflichtigen und dem Aufsichtspersonal über das Gewicht
eines Tieres , dessen Abwägung erforderlich wird , und zu Ungunsten
des Steuerpflichtigen ausfällt , so hat dieser die geordnete Wag¬
gebühr zu bezahlen . Wenn die Verwiegung innerhalb der ersten
Stunde nach Tödtung des Tieres stattfindet , so kommen an dem
ermittelten Schlachtgewicht 2 Prozent in Abzug .

Fleisch .
H. 38 . Die bei handelsmäßiger Ausfuhr von Fleischwaren

aller Art zu leistende Rückvergütung der Verbrauchssteuer beträgt
1 Pfennig vom Kilogramm , gleichgiltig , ob die Steuer bei der Ein¬
fuhr von lebendem Vieh oder von Fleisch bezahlt worden ist.

k Holz .
§. 39 . Wenn Holz mittelst Fuhrwerk eingebracht wird und

weder das Maß noch das Gewicht desselben dargethan werden kann,
so wird für jedes Pferd eine Gewichtsmenge von 40 Zentnern
angenommen .

Ist das Holz gemischt und kann nur das Maß , nicht aber
das Gewicht dargethan werden , so wird die Steuer wie für Hart¬
holz berechnet.

V . Strafen .
Z . 40 . Wer die Entrichtung von Verbrauchssteuern unter¬

läßt , verfällt — abgesehen von der Pflicht zur Nachzahlung — in
eine Geldstrafe , welche dem vierfachen , im Wiederholungsfälle dem
achtfachen Betrag der geschuldeten Abgabe gleichkommt.

Weist der Angezeigte nach, daß die Entrichtung der Abgabe
nur aus Versehen unterblieb , so kann auf eine geringere Ordnungs¬
strafe bis zum Betrag von 10 Mark erkannt und je nach Umstän¬
den die Ordnungsstrafe gänzlich erlassen werden .

Wer den zur Ueberwachung und Sicherung der Abgabeent¬
richtung erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt , wird von einer
Geldstrafe bis zu 10 Mark getroffen .

Auch der Versuch , die Beihilfe nnd die Begünstigung sind
strafbar .

Z . 41 . Die absichtliche oder fahrlässige Vorenthaltung der
auf Wein und hier gebrautem Bier beruhenden Verbrauchssteuern
wird auf gleiche Weise wie die Vorenthaltung der betreffenden
Staatsstenern verfolgt und abgewandelt .

*)

*) Bergt , das Gesetz vom 8 . Mai 1867 über die Bestrafung und Vor¬
enthaltung der Gemeindeabgaben in der durch das Bad . Einführungsgesctz zu
den Reichsjustizgesctzen vom 3 . März 1879 festgestellken Fassung .

Den Herren Metzgern und sonstigen Herren Fleifchcon -
sumenteu erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen , daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Mehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwagen ununterbrochen cursiren
laffe und bitte um gest . Benützung Billigste Preise sichere
ich zu « nd sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend «lÄÜitOlD

Druck und Rerlag tzrr , 8br . Kr . Mü llcr 'ichen Hofbuchbandlun - , redtgtrt unter Verantwortlichkeit von W. Mnkler in Karlsrnbe ,
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VI. Bollzug.
§. 42. Die zum Vollzug der gegenwärtigen Verbrauchssteuer-

ordnung erforderlichen Anordnungen hat der Stadtrat zu treffen ,
insbesondere steht demselben zu, die Dienstweisungenfür die Erheber
und das übrige Aufsichtspersonal zu erlassen . ^ ^ ^

Auf die Verbrauchssteuernbezügliche Drenstweisungder Schutz¬
leute hat der Stadtrat beim Bezirksamt zu beantragen.

8. 43 . Ferner steht dem Stadtrat zu :
die den Beamten und Bediensteten der Steuerverwaltung und

der Eisenbahn für Mitwirkung bei der Kontrolle und Erhebung der
städtischen Verbrauchssteuern zu leistenden Vergütungen mit den
zuständigen Staatsbehörden zu vereinbaren.

für Anzeigen von Uebertretungender Verbrauchssteuerordnung
Belohnungen zu gewähren,

mit einzelnen Verbrauchssteuerpfllchtigen Verbrauchssteuer¬
aversen oder eine von der Verbrauchssteuerordnung abweichende
Kontrolle zu vereinbaren.

Der Stadtrat :
Schnetzler .

Schumacher.

87 betreffend .
iezirks die Vorfeuerschau statt. Die Feuerschauer haben den
cgermeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
inde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und HauSbe-

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über-
ren. Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des 8e-

Ermel in Knielingen um Genehmigung zur
reffend.
^gesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht-
l Dies wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS-
»rigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
lhrend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

:gsagenten betreffend.
> zum Transport von Passagieren nach überseeischen Ländern
lm, bestätigt .

dvieh betreffend.
o Uhr,
er ganze Amtsbezirk Karlsruhe,
eten Thiere. ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten

re Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
nesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
e eingeführt sind,
mmen :
ei- und cinhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
ht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
hren sollte.
-efindlichen Farren den Vorzug ,
sein.

'albt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
che entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
vabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbknnen

am Prämiiruugstrrmin gekalbt haben und daß Kühe
»,»»» H. »vorfen haben, von der Prämiiruug deßhalb nicht ausge¬schlossen sind.

Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt. Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu der«
Pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Bc-
zilksvereins , oder dem Bczirksthierarzte, wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen.

3. Ein Verkauf des prämnrten Thieres oder die Ueberlieferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt. Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welche« dieselbe an den BezirkSthierarzt übermittelt .4. In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheilt«Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren.
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Für Confirmauden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavalliöres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatte » in allen FayonS,
Taschentüchern , Eorsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerines von Chenillen , Mohair

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Saunnten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise .

VLIL . ILuxx ,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche.

Oravattsn
empfehlen in den neuesten Stoffen

und FayonS
zu bekannt billigen Preisen

147 Kaiserstraße 147 .

Sb . Sallor

8tivllkmeii
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

^lllill 8 8 trs .u88.
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz.

für Damen, Mädchenu . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

Kesedvisler Itiiopl,
1L7 Kaiserstraße 117

KS . Kinderblousen mit Woll -
kordeln und Quasten M . 1 28

Brauerei Fels » Kronenftraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber- und Griebeuwürfte
gehst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

A. Vogel .

7.1 .Aechte

SaliMÄestkckk.
beste Fabrikate in jeder Preis ¬

lage empfiehlt billigst

Schütze des Erdreichs sind nicht blos Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnea
zunr Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unter offiziell ärztlicher Aufsicht die bewährten
Sodenrr Mineral-Pastillen (erhältlich in den
Apotheken 1 85 Psg . per Schachtel) gewonnen
werden .

Lv « » t « r i» n g « d e o d a ch t « u g r »
_ _ im Kroßh. betanischen Karten .

ü S6. Februar. !lbn » »m«t,r' Bar»mek« i PW
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Verbrauchssteuer-Tarif.

G e g e n st a n d .
Maßstab

der
Besteuerung.

Ver-
brauchs-

steuer-
sätze.

He
I . Getränke .

1 . Bier : a. hier gebrautes . . . l vom Hektoliter
< Kesselinhalt _ 25

d . eingeführtes . . . . vom Hektoliter — 40

2 . Wein : (Traubenwein , Obstwein
und künstlicher Wein) .

i vom Liter
! von der Flasche
< unter 1 Liter

1

1

II . Mehl und Brot .
I . Mehl . von 50 Kilo 60
2 . Brot . von 1 Kilo — 1

III . Schlachtvieh .
I . Rindvieh 1 . Schwere . . . . vom Stück 4 15
2. „ 2 . „ . . . . „ 2 30
3 . „ 3 . „ . . . . „ 1 80
4. ,, 4 . „ . . . . „ — 85
5 . Schweine . .. — 85
6 . Ferkel . ,» — 10
7 . Hammel . „ — 85
8 . Schafe . „ — 85
9. Ziegen . ,, — 85

10. Kitzlein . " 10

IV. Wildpret .
1 . Hasen . „ — 20
2 . Hirsche und Alttiere . . . . ,» 2 50
3 . Rehe und Gemsen . 1 —
4. Damwild . « 2 —
5 . Wildschweine . " 2 50

r . Fleisch .
1 . Frisches Fleisch von Schlacht-

von 1 Kilovieh aller Art . 2

» uv svufugeu Useisrycon-
snmenten erlaube mir anmlt ergebenst anzuzeigen» daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht- und Mehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwage» ununterbrochen cursiren
laffe und bitte um gest. Benützung. Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen.

Hochacht d FaKot » IHilrlvr
Drsck vvd Verlast tzer,Ähr. Kr . Müller 'schev HofbuLLandluu - , redigtrt unter Verantwortlichkeit vov M. Müller in Karlkrnbr .

r
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i
Gegenstand .

Maßstab
der

Ver¬
brauchs¬

steuer-
Besteuerung. ! sätze .

A
2 . Geräucherteoder gedörrte Fleisch-

waren und (frische wie geräu¬
cherte oder gedörrte) Wurst-

von 1 Kilowaren . — 6
3 . Fleisch von zerlegtem Wildpret

6oder Geflügel .
VI . Geflügel .

-

1 . Gänse, Schneegänse . . . - vom Stück — 20
2 . Enten . - — 15
4. Gewöhnliche Hahnen u . Hühner — 10
4. Tauben . -" — 5
5 . Poularden und Kapaunen . . — 30
6 . Welsche Hahnen . — 60
7 . Auerhahnen und Birkhühner . „ — 60
8 . Wilde Enten aller Art . . . — 20
9. Fasanen . » — 60

10. Feldhühner . . « — 15
11 . Haselhühner . . ! " — 30
12 . Schnepfen . " — 30
13. Bekasinen und Wachteln . . . " — 5
14 . Schneehühner .
VII . Frische Fische , Seekrebse .

" 20

1 . Schellfische, Kabeljau, Flundern,
von 1 KiloDorsche und Störe . . . .

2 . Sonstige frische Seefische und
5

20Seekrebse . . . . . . . . . ,, —
3. Salmen , Lachsforellen . . . " — 40

VIII . Brennstoffe .
1 . Hartholz . s vom Ster

s von 500 Kilo
— 8

8
2 . Weichholz . i vom Ster

s von 500 Kilo
6
8

3. Stumpen Wellen und Späne .
l vom Karren
j von jedem Zug-

— 7

l Pferde — 7

. >, ! > ^ !« > >>»>»» » > -» > I»I -«» »
schlossen sind.

3.

4.

87 betreffend .
tezirks die Vorfeuerschau statt. Die Feuerschauer haben den
egermeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
knde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe-

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
ßn Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über-
ren. Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Ge,

Ermel in Knielingen um Genehmigung zur
reffend .
- gesucht , auf seiner Hofraithe in Knielkngen eine Schlacht-

DicS wird mit dem Ansügen öffentlich bekannt gemacht
welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt au«-
»rigcnfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
ihrend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

igsagenten betreffend.
i zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländern
lm, bestätigt .

dvieh betreffend.
o Uhr,
«r ganze Amtsbezirk Karlsruhe.
«ten Thiere. ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
: werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
re Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
riesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
e eingeführt sind,
mimen :
ei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
ht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
hren sollte.
befindlichen Farren den Vorzug,
sein.

!albt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
iche entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
Dabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinuen

am Prämiiruugstermin gekalbt habe« und daß Kühe
b»«,orfen haben , von der Prämitruug deßhalb «icht auSge-

Die mit Prämien bedachten Thicre werden am linken Horn markirt. Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬
pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be-
zirksvcreinS , oder dem BczirkSthierarztc , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen.
Ein Verkauf des prämiirten Thieres oder die Ueberlieferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .

Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt. Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothfchlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den BczkrkSthierarzt übermittelt .In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheilt«Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren.
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Für Confirumudell
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavallivres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatte « in allen Faxens,
Taschentüchern , Eorsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot,
Pelerine - von Chenillen , Mohair

und Perlwolle ,
Knöpfen » Spitzen , Perlgimpen ,
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise .

zwischen Marktplatz und kleinen Kirche.

Neckte

ÄllMkl Mm
Fabrikate

!!- /

l /

Orsvstzbso.
empfehlen in den neuesten Stoffen M »

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen

147 Kaiserstraße 147 .

Sb.

8tii:Ilekkieii
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

Julius 8trLU88.
Kaiserstraße 143,

nächst dem Marktplatz .

8ekar » e«
I für Damen, Mädchenn . Kinder§

in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

Kesedvilsler Nu«pl,
LL7 Kaiserstraße 1L7 .

KL . Kinderblousen mit Woll -
kordeln und Quasten M . 1 . 2S .

Schütze des Erdreich- sind nicht blo« Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zum Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unlrr offiziell ärztlicher Aufsicht die bewährten
Sodrnrr Mineral-Pastillen (erhältlich in den
Apotheken » 85 Pfg. per Schachtel) gewonnen
werden .

Wttterreng - drnbachtnugrn
im (Är»ßp. b»<ai>tsch«n Garten .

14

^ -WH

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber- und Griebeuwürfte
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

UND fonprgen
sumente « erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen, - aß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Mehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwagen ununterbrochen cursiren
laffe und bitte um gesi . Benutzung . Billigste Preise sichere
ich zu «nd sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck und Nerlug her . 8H r . Kr . Müllrr 'schen Hofbuchhandlun - , redtgtrt unter Bcranwortlichkelt »»v M. Müller ln Kail-rnki ,
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Fleischbeschau -Ordnung .

Auf Grund der W . 93 und 95 P .St .G .B . und 8- 10— 12
der Beiordnung Großh . Ministeriums des Innern vom 26 . No¬
vember 1878 , die Fleischbeschau betr . , wird mit Zustimmung des
Stadtrats und Genehmigung Großh . Herrn Laudeskommissärs
unter Aufhebung der ortspolizeilichen Vorschrift vom 27 . Mai
1880 Folgendes ortspolizeilich verfügt :

8- 1-
In den gewöhnlichen Verkaufslokalen und auf den öffent¬

lichen Fleischbänken darf nur bankwürdiges , d . h . solches Fleisch
verkauft werden , welches von gesunden Schlachttieren kommt, ord¬
nungsgemäß geschlachtet und noch vollkommen unverdorben ist.

Pferdefleisch darf nur in Fleischbänken feilgeboten werden ,
in welchen anderes Fleisch nicht zum Verkauf ausgesetzt ist und
welche durch eine Aufschrift als Pferdefleischbänke erkenntlich sind ;
der Verkauf solchen Fleisches an Metzger , Wirte , Wurstler und
sonstige Wiederverkäufer von Fleisch , ebenso der Ankauf durch solche

j Gewerbetreibende , ferner der Verkauf in Quantitäten von über'
2 Kilogramm an den nämlichen Käufer ist untersagt .

Frisches Fleisch von auswärts geschlachteten Tieren , welches
als Nahrungsmittel für Menschen bestimmt ist , darf beim Groß¬
vieh (Farren , Ochsen, Kühen , Rindern ) nur in ganzen Stücken von

k mindestens einem Viertel , bei andern Tieren nur in ganzen Stücken
j von mindestens einer Hälfte des geschlachteten Tieres in die Stadt

eingebracht werden .
' Lümmel und Schooß im Ganzen dürfen , auch wenn sie nur

kleinere Stücke ausmachen , eingebracht werden .

Solches eingebrachte Fleisch von auswärts geschlachteten
Tieren muß in einer die Möglichkeit der Veränderung der Quan¬
tität des Fleisches ausschließenden Weise verschnürt und mit dem

' Oltsstegel des Schlachtortes versehen sein ; das Siegel muß die
l Enden der Schnur Zusammenhalten . Außerdem muß der Einführer
! im Besitze eines , über Quantität und Qualität (bankwürdig oder

87 betreffend .
iezirks die Vorfeuerschau statt . Die Feuerschauer haben den
tgermeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
!nde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe -

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
ren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Sr -

Ermel in Knielingen um Genehmigung zur
reffend.
Hgesucht, auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht -

DieS wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
Iwelchem daS diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS -
»rigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
ihrend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

lgsagenten betreffend .
S zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Landern
im, bestätigt .

dvieh betreffend .

0 Uhr,
er ganze Amtsbezirk Karlsruhe ,
eten Thiere . Es sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
: werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
re Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren deS Bezirks zu
uesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen auS rein
,e eingeführt sind.
»mmen :
»ei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

' Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
ht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
hren sollte.
Kfindlichcn Farren den Vorzug ,
sein.

ialbt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
!che entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
Dabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinuen

>a « Prämiiruugstrrmin gekalbt habe « und daß Kühe
v» «,orfeu haben , von der Prämtiruug deßhalb « icht ausge «

4.

schloffen sind .
Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬

pflichten , die prämnrie Kuh wahrend der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be -
znksvcreinS , oder dem BezirkSthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .
Ein Verkauf des präminten Thieres oder die Ueberlicferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .

Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den BezirkSthierarzt übermittelt .In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereit - ertheiltePrämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .



Für CollfirilMlden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavallivres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatte « in allen Faxens,
Taschentüchern , Corsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot, j
Pelerines von Chenillen, Mohair

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen ,
Sammte « in schwarz und farbig.

Große Auswahl . ,
Extra billige Preise .

VUL . » apv , )
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche . /

OrsvstzbsiL
empfehlen in den neuesten Stoffen

und Fa ? ons
zu bekannt billigen Preisen

147 Kaiserstraße 147 .

8b.
8111:118«

zu Fabrikpreisen in größter
Auswahl .

Julius 8trLll88,
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz .

8ebarLe «
für Damen, Mädchenu . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

Keselivktvr Nuopt,
147 Kaiserstraße 147 .

KS . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 . 2S .

Brauerei Fels , Kronenftraße.
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber- und Griebeuwürstr
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

7 .1 .Aechte

ZollMökßkckk,
beste Fabrikate in jeder Preis ¬

lage empfiehlt billigst

Schätze de» Erdreich» sind nicht blo« Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnea
zum Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unler offiziell ärztlicher Ansficht die bewährten
Todrner Mineral-Pastille» (erhältlich in den
Apotheken ä 85 Psg . per Schachtel) gewonnen
werden . _

Lv « tterirng « drodachr » » gr »
^ _ kn Oroßb. b»taillschen Garten .

l! Ü6. Februar. iThermomel-r - Barometer l Wch iNMtMvoö

2

nicht bankwürdig) des Fleisches Aufschluß gebenden , vom Fleisch¬
beschauer des Schlachtortes ausgestellten und mit dem Ortssiegel
des Schlachtortes versehenen Gesundheitsscheines sein , der jedoch
nur für einen Tag Giltigkeit hat.

8- 4.
Das nach H. 2 angebrachte Fleisch muß alsbald nach seinem

Einbringen in die Stadt und ehe irgend weitere Verfügung darüber
getroffen wird , in das Schlachthaus verbracht und dem Fleischbe¬
schauer zur Besichtigung vorgezeigt werden ; bei der Besichtigung
sind Schnüre und Siegel zu vernichten .

Dieses Einbringen in das Schlachthaus kann zu den Ta¬
gesstunden stattfinden , während welcher das Schlachthaus ge¬
öffnet ist ; die Vornahme der Beschau des Fleisches kann während
der Nachtzeit oder der Dämmerung nicht verlangt werden.

Das besichtigte und bankwürdig befundene Fleisch erhält den
Beschaustempel ; das nicht bankwürdige, aber noch genießbareFleisch
ist unter Aufsicht in das Freibanklokal verbringen zu lassen ; un¬
genießbares Fleisch wird sofort unbrauchbar gemacht oder in Be¬
schlag genommen und der Polizeibehörde zur Verfügung gestellt.

Gegen den Ausspruch des Fleischbeschauers kann das Gut¬
achten des Bezirkstierarztes bezw . falls dieser selbst die Fleischbe¬
schau besorgt hat, des Bezirksarztes angerusen werden.

8- 5.
Die Gebühr für die Beschau eines jeden von auswärts ein-

gebrachten Stückes Fleisch beträgt 10

8- 6 .
Die HZ . 2 — 5 finden keine Anwendung auf solches Fleisch ,

das von Privaten, als welche Metzger . Wurstler, Wirte und über¬
haupt Verkäufer von Fleisch nicht gelten , für den Bedarf der
eigenen Haushaltung bezogen wird.

8- 7-
Für die Einhaltung der in den A 1—3 aufgeführten Vor¬

schriften ist sowohl der Verkäufer als der Käufer des Fleisches
verantwortlich.

8- 8 .

Zuwiderhandlungen werden ?gemäß ß. 93 und 95 P .St .G .B.
an Geld oder mit Hast bestraft .

sumenten erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen, - aß ich
mit der Eröffnung - es neuen Schlacht - und Mehhoses zwei
eigens erbaute Flekfchtransportwagen ununterbrochen curstren
laffe und bitte um gest. Benützung Billigste Preise sichere
ich zu «nd sehe geneigter Benutzung entgegen .

Hochachten - «lÄItOllV
Druck und Nrrl»H her . Ähr . Kr . Müller 'ichen H«fhuchh»ndlur >l , redtgtrt unter Beranwortlichkeit »»» W. Mäkler in Karlkrubr .

!

>
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Viehhof- ui,- Vichilmrkt-Ordmmg .

Mit Zustimmung des Stadtrats und Genehmigung Großh ,
Herrn Landeskvmmissärs wird auf Grund des Reichsfeuchengesetzes
vom 23 . Juni 1880 , der Verordnung Großh . Ministeriums des
Innern vom 26 . Mai 1885 , sowie der 88 - 87 u , 90 und 93 und
95 P .-St .-G .-B . unter Aufhebung der Viehhofordnung vom 14.
September 1882 Folgendes ortspolizeilich verfügt :

8- l -
In den mit dem Schlachthof verbundenen Viehhof muß alles

in die Stadt cingebrachte , zum Schlachten oder zum öffentlichen
Feilbieten in hiesiger Stadt bestimmte Vieh verbracht werden , in¬
soweit dieses nicht alsbald in den Schlachthof kommt.

Alles von Metzgern , Wurstlern , Viehhändlern oder für solche
Personen cingebrachte Vieh ist als zum Schlachten oder öffentlichen
Feilbieten bestimmt auzusehen.

8- 2.
Der Viehhof ist zu derselben Zeit geöffnet wie der Schlachthof ,

nämlich
1 . in den Monaten März bis Oktober einschließlich von früh

4 bis Abends 7 Uhr ,
2 . in den Monaten November bis Februar einschließlich von

früh 6 bis Abends 6 Uhr .
Vieh , das mit der Bahn gebracht wird , muß jederzeit aus¬

genommen werden .

8- 3.
- Jedes Tier ist bei seinem Einbringen in den Viehhof even-
: tuell unter Vorzeigung des Gesundheitszeugnisses zur Anmeldung
! und Untersuchung vorzuführen ; je nach Befund ist das Tier in den
- Beobachtungs - oder Krankenstall bezw . aus dem Viehhof zu ver¬

bringen .
Finden sich Fälle einer der in 8 - 10 des Reichsseuchengesetzes

, genannten Seuchen oder seuchenverdächtige Erscheinungen , so ist die
s Absonderung und Bewachung der kranken und verdächtigen Thiere
; und die Anordnung der erforderlichen polizeilichen Schntzmaßregeln
I nach Maßgabe des Reichsseuch-mgesetzes , der dazu erlassenen Jn -
t struktion und der badischen Verordnung vom 17 . März 1881 zu

87 betreffend .
iezirks die Vorfeuerschau statt . Die Feuerschauer haben den
cgermcisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
snde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe -

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
ren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Ec -

Ermel in Knielingen um Genehmigung zur
reffend .
Hgesucht, auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht -

DieS wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
welchem daS diese Bekanntmachung enthaltende Blatt aus -
wigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
hrend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

igsagenten betreffend .
S zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländern
im, bestätigt .

dvieh betreffend .

V Uhr,
er ganze Amtsbezirk Karlsruhe ,
eten Thiere . Es sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht

t werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
re Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
siesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
>e eingeführt sind.
»mmen :
«ei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

i Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
ht zu verwenden » wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
hren sollte.
befindlichen Farren den Vorzug ,
sein.

'albt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
lche entweder frischmelkend oder wiederum greifbar
Dabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbiune «

,u» Prämiiruugstermin gekalbt habe « und daß Kühe
» » « » ^ « orfen haben , von der Prämtiruug deßhalb nicht auSge -

4.

schlossen find .
Die mit Prämien brachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬

pflichten , die prämiiere Kuh wahrend der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be -
zirksvcreins , oder dem Bczirköthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .
Ein Verkauf des prämiirten Thieres oder die Ueberlicferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .

Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheilt «Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .
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Für Collfirmallden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden » Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavallivres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatten in allen Fayons,
Taschentüchern , Eorsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot
Pelerines von Chenillen , Mohär

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise

VLIL . ILmxx ,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirche

Orsvatztzs».
empfehlen in den neuesten Stoffen

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen

Knopf-
147 Kaiserstraße 147 .

Sb.

8tivIl8I
'MII

zu Fabrikpreisen in größter
Auswahl.

Julius 8trrn88,
Kaiserstraße 143,

nächst dem Marktplatz .

8edürLv «
I für Damen, Mädchenu . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

Keselivister liiwpl,
1L7 Kaiserstraße 147 .

KS . Kinderblousen mit Woll -
kordeln und Quasten M . 1 2S .

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber- und Griebeuwürfte
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

Aechte

MINkl Kklicke
beste Fabrikate in jeder Preis '

läge empfiehlt billigst

Schätze des Erdreichs sind nicht blos Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zuni Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unler offiziell ärztlicher Aussicht die bewährtenSodrner Mineral-Pastillen (erhältlich in den
Apotheken L 85 Pfg. per Schachtel) gewonnen
werden .

Wttternngsdeobaehtange »
__ lm Großb- botanischen Garten .
26. Kkbr»"r. iTbermometki Bak»« et«r > iWtNerni »!!
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beantragen. Zugleich ist festzustellen, welche andere für die Senche
empfängliche Tiere mit den sencheverdächtigen oder seuchekranken
Tieren in Berührung gekommen sind und bezüglich dieser der An¬
steckung verdächtigen Tiere gleichfalls sofort das Erforderliche vor¬
zukehren .

Beschwerden gegen die betreffenden Anordnungen entscheidet
das Bezirksamt unter Zuzug des Bezirkstierarztes bezw. sofern
dieser selbst die Anordnung getroffen haben sollte, des Bezirksarztes.

Ist das Tier nicht beanstandet , so hat die Abstempelung
desselben zu erfolgen , nach deren Vornahme das Tier in die Markt-
räinnlichkeiten bezw . in die Ställe eingebracht werden darf, in letztere
jedoch nur durch Angestellte des Viehhofs.

8 - 4.
In den Räumen des Viehhofs finden auch sämtliche hier

abzuhaltendeViehmärkte statt : an andern Orten als ans dem Viehhof
darf in der Stadt Vieh nicht feil gehalten werden .

Falls Markt gleichzeitig für Schlachtvieh wie Zucht- und
Nutzvieh stattfindet, ist letzteres von dem Schlachtvieh getrennt anf-
znstellen.

8 > 5.
Der Zutritt zu dem Viehhof ist, abgesehen von der Marktzeit,

nur solchen Personen gestattet , welche daselbst Geschäfte zu besorgen
oder besondere Erlaubnis erhalten haben (z B . zur Besichtigung ).
Das Mitbringen von Hunden in den Viehhof ist verboten ; desgl-
das Rauchen auf dem Hof oder in den Stallungen .

Geistige Getränke dürfen in den Viehhof nicht mitgebracht
werden .

8- 6.
Die Marklgebiihren betragen:
1 . Für ein Stück Großvieh (über 100 Kilogramm lebendes

Gewicht ) . 20 LA ,
2 . für ein Schwein . . . 10 VH
3 . für ein Pferd . - . . . 20 LA,
4 . für ein anderes Stück Vieh . . . 8 LA
Die Marktgebühren sind nur einmal, nämlich beim Einbringen

der Tiere in den Viehhof, zu bezahlen .
8- 7.

Übertretungen dieser Vorschrift ' werden an Geld oder mit
Haft bestraft.

_ ^ « »»" f »FvrrrZr Alekkepcon -
sumente « erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen, daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schiacht - und Viehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwagen ununterbrochen curstren
laste und bitte um gest. Benützung Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachte »» LtOKIvr .
Dr»ck vn» Berk. « der Hhr . Fr . Müllcr 'Ichrn Hofbuckbandlung , redtatrt unter Berantwortlichkeit M . Möller in Karltrnbr.
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87 betreffend .
iezirks die Vorfeuerschau statt . Die Feuerschauer haben den
egermcisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
lnde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und HauSbe -

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
,m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
>ren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Ge -

Freilmrk - Ordmmg.

Mit Zustimmung des Stadtrats und Genehmigung Großh .

Herrn Landeskommissärs wird auf Grund der 88 . 9 ", nnd 9v

P St G B . bezw . 8 - 11 der Verordnung vom 26 . November 1878
die Fleischbeschau betreffend , Folgendes hiemit ortspolizeilich ver¬

fügt :
8 . 1 .

Nichtbankwürdiges Fleisch , d . h . Fleisch
a . von verunglückten Tiere -, welche nicht unverzüglich nach

dem Unfall geschlachtet werden ,
i ». von alten und abgemagerten Pferden ,
a . -vvn Kälbern , die nicht 14 Tage alt sind ,
.1. von kranken Tieren , soweit solches Fleisch überhaupt

verkauft werden darf ,
o . das von dem Fleischbeschaner als ungeeignet für den

unbeschränkten Verkauf in Fleischbänken bezeichnte Fleisch ,

darf nur mit Genehmigung des Fleischbefchauers und nur auf der

sogenannten Freibank verkauft werden . Gegen den Ausspruch des

Fleischbefchauers kann das Gutachten des Bezirkstierarztes bezw .

falls dieser selbst die Fleischbeschau vorgenommen hat , des Bezirks¬
amtes angerufen werden .

Die Freibank , die durch ein Plakat als solche kenntlich zu
machen ist , wird an einem von der Polizeibehörde zu bestimmen¬
den Platz aufgestellt .

8 - 2 .
Der Fleifchbeschauer hat solches Fleisch , das als nicht bank -

würdig befunden ist , alsbald in das Freibanklokal verbringen zu
lassen . Die im hiesigen Schlachthofe erfolgende Schlachtung von

Vieh , dessen Fleisch für . die Freibank bestimmt ist , hat unter be¬

sonderer Aufsicht zu geschehen .

8- 3-
Der Verkauf des Freibankfleisches findet unter Aufsicht eines

Bediensteten der Schlachthofverwaltung statt und zwar durch das
von dem Eigentümer des Fleisches gewählte Personal .

Ermel in Knielingen um Genehmigung zur
reffend .
- gesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht -
, Dies wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS-
>rigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
hrend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

gsagenten betreffend .
» zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländem
im, bestätigt .

i

jdvieh betreffend .

o Uhr,
«r ganze Amtsbezirk Karlsruhe ,
ete » Thiere . ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht

werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
:e Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
nesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
e eingeführt sind.
>mmen :
ei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
ht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
hren sollte.
» kindlichen Farren den Vorzug ,
sein.
albt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
che entweder frischmelkend oder wieder » « greifbar
vabei wird bemerkt , daß anch großträchtige « albinnrn

a« Prämiiruugstrrmi « gekalbt habe « und daß Kühe
» »» » g- »»orfe » haben , von der Prämiirung deßhalb vicht ansae »

schloffen find .
Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬

pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschastlichen Bc -
zirkSvcreinS, oder dem BczirkSihierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .

3 . Ein Verkauf des prämiirten Thieres oder die Ueberlicferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .4 . In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheiltePrämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .



Für Collfirumuden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavallieres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatte » in allen Fayons ,
Taschentüchern , Corsetten ,
Handschuhe « in Seide und Tricot
Pelerines von Chenillen , Mohai'

und Perlwolle,
Knöpfen . Spitzen , Perlgimpen
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise

VL 1L . Luxx ,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirch '

OrsvsttsiL
empfehlen in den neuesten Stoffen

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen
iHv8vb ^ 8tvr Kllopk -

147 Kaiserstraße 147 .

Sb . S » LLor

8tiellei' eiki>
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl .

Julius 8trrll88,
Kaiserstraße 143,

nächst dem Marktplatz .

8edarLen
I für Damen, Mädchenu . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

keselivkter Itnupl ,
147 Kaiserstraße 147 .

KL . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 SS.

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber« und Griebeuwürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

7.1 .Aechte

äslmger Kestkltre,
beste Fabrikate in jeder Preis¬

lage empfiehlt billigst

Schätz« des Erdreichs sind nicht blo» Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zunr Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unter offiziell ärzflicher Aussicht die bewährtenSodenrr Mineral-Pastille» (erhältlich in den
Apotheken » 85 Psg . per Schachtet) gewonnen
werden ._

Wtlterung « droda «hr » uge »
_ lm (Äroßb - betaillschea^ arien.

j M>. IrbrrMomeler - Bai« «etoc i « tub lSiUewn-l

2

»„ Lw..d, LL LL1.Ä L"
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"" ^ '" ' d' r » °ch durch D-ilk

°u ^ ^ " " d PS '«
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a »»v fvnglgen sperren Mleksepeon -
sumenteu erlaube ich mir aumit ergebenst anzuzeigen, daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Mehhofes zwei
eigens erbante Fleischtransportwagen ununterbrochen cursiren
laffe und bitte um gest. Benutzung Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck und Verlog der , 8br . Kr> Müllrr 'sibeu H«fbu<bb»ndlmig , redtgtrt unter Beranwortlichkell v«> W. Mütter tn L« rl»rubr.
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87 betreffend .
sezirks die Vorfeuerschau statt . Die Feuerschauer haben den
cgermeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
inde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe -

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
-ren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Sr -

Schlachthof - Or- nnug.

j

Mit Zustimmung des Stadtrats und Genehmigung Großh .
Herrn Landeskommissärs wird auf Grund des 8 - 23 Absatz 2
Gewerbeordnung und der 88 - 87 a , 93 , 94 und 95 P .-St .- G .-B .
unter Aufhebung der ortspolizeilichen Vorschrift über die Beschau
von Großschlachtvieh vom 22 . März 1867 folgende

Schlachthof -Ordnung
erlassen.

8 - 1 -
Das Schlachten aller Arten von Schlachttieren (Ochsen,

Zaire » , Kühen , Rindern , Kälbern , Schweinen , Schafen , Ziegen
und Pferden ) und zwar sowohl das gewerbsmäßig wie das nicht
gewerbsmäßig betriebene Schlachten darf künftighin nur im städ¬
tischen Schlachthaus erfolgen .

Eine Ausnahme wird nur bezüglich der Nothschlachtungen
zugelassen und zwar ist hier die außerhalb des Schlachthauses
stattfindende Tätigkeit lediglich auf das Töten des Tieres zu be¬
schränken sowie auf das Ausweiden und Abhäuten , soweit letzteres
zum Allsweiden nötig ist.

8 . 2.
Die Benützung des Schlachthofs ist gestattete

1 . in den Monaten März bis Oktober einschließlich von
früh 4 bis Abends 7 Uhr ,

2 . in den Monaten November bis Februar einschließlich
von früh 6 bis Abends 6 Uhr .

Eine Stunde und eine Viertelstunde vor Schluß des Schlacht¬
hauses soll ein Zeichen mit einer Glocke gegeben werden ; von dem
ersteren Glockenzeichen ab darf mit Schlachtungen nicht mehr be¬
gonnen werden .

An den Sonntagen sowie an Neujahr , Ostermontag , Chnsü -
himmelfahrtstag , Pfingstmontag , Christtag , Stefanstag , Charfreitag
und Fronleichnamstag bleibt der Schlachthof geschlossen; am Ste¬
fanstag darf daun geschlachtet werden , wenn die beiden Weihnachts¬
feiertage einem Sonntage entweder unmittelbar folgen oder vorher¬
gehen ; ein Einbringen von Schlachttieren in den Schlachthof darf
an diesem Tage nicht erfolgen .

Ermel in Kmelingen um Genehmigung zur
treffend .
»chgesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht -
i . Die - wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht

welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS -
sdrigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
-ährend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

ngsagenten betreffend .
es zum Transport von Passagieren nach überseeischen Ländern
eim, bestätigt .

ndvieh betreffend .

L« Uhr,
der ganze Amtsbezirk Karlsruhe .

»deten Thiere . Es sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
rt werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
hre Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
ewiesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
.,de eingeführt sind,
kommen :
iwei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

) ie Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
. acht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
führen sollte.
c befindlichen Farren den Vorzug ,
n sein.
zekalbt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
»eiche entweder frischmelkend oder wiederum greifbar

Dabei wird bemerkt , daß auch großträchttge Kalbiune «
, nm Prämiiruugstermi » gekalbt haben und daß Kühe

„. «.orfeu haben , von der Prckmiiruug deßhalb uicht «« » ge¬schlossen sind .
Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬

pflichten , die prämiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschastlichen Be -
zirkSvcreinS, oder dem BczirkSthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .

3 . Ein Verkauf des prämiirten Thieres oder die Ueberlicferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eiutritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .4 . In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits crtheilt «Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .
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Für Collfirmanden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , Lavallidres , 31.
Manschetten , Kragen ,
Cravatte « in allen Fayons,
Taschentüchern , Corsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot
Pelerines von Chenillen , Mohai

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise

VL 1L . « .UPI»,
zwischen Marktplatz und kleinen Kirch

OravstztzsL

empfehlen in den neuesten Stoffen
und Fayons

zu bekannt billigen Preisen
Kvsvlnvister Luopk ,

1L7 Kaiserstraße LT7 .

7 .1 .Aechte

Älinger Kk-kcke,
beste Fabrikate in jeder Preis -

laae emvkeblt billiast

Schätz« des Erdreich- sind nicht blo« Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zunr Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unter offiziell ärztlicher Aufficht die bewährten
Todener Mineral-Pastille« (erhältlich in den
Apotheken ä 85 Pfg. per Schachtel) gewonnen
werden .

Witte rung - drobacht « uge «
__ im (Äroßb . lwtanffcheu Garten .

2 - - - ' E- '- n - - -ff

2

8- 3.
Jedes Schlachttier ist beim Einbringen in den Schlachthof

dem mit der Fleischbeschau beauftragten Tierarzte zur Anmeldung
und Untersuchung vorznführcn.

Wird das Tier vom besichtigenden Beamten (als erhitzt,
ermüdet , krankheitsverdächtig , krank, zu jung , schlecht genährt re .)
beanstandet, so ist dasselbe je nach Lage des Falles in den Ruhe-,
Beobachtungs- oder Krankenstall bezw . aus dem Schlachthof zu
verbringen; es kann auch die Schlachtung unter besonderer Aufsicht
angeordnet werden .

Beschwerden gegen die betreffenden Anordnungen entscheidet
das Bezirksamt unter Zuzug des Bezirkstierarztes bezw . sofern
er selbst diese Anordnung getroffen haben sollte, des Bezirksarztes.

Wird das Tier für schlachtfähig befunden , so hat die Ab¬
stempelung desselben zu erfolgen , ohne welche kein Tier in den
Schlachthof eingebracht werden darf.

8- 4.

St . S » LLvr

zu Fabrikpreisen in größter
Auswahl.

Willis 8tlM88.
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz.

für Damen, Mädchenu . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

kesvkvister Itiiopt,
1L7 Kaiserstraße 1L7.

XL . Kinderblousen mit Woll-
kordrln und Quasten M . 1 - 28 .

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Saukrkraut ,

Abends hausgemachte Leber- und Griebeuwürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

Die Tötung der Tiere hat unter Anwendung der nötigen
Vorsicht und unter Vermeidung jeglicher Quälerei möglichst rasch
zu erfolgen .

Bei Großvieh (Ochsen, Farren , Kühen und Rindern) ist die
Schlachtmaske anzuwenden , sofern nicht die Tötung durch einen
vom Schlachthofvorstand zugelassenen Schläger erfolgt.

Kleinvieh — Wollvieh ausgenommen — ist durch einen
Schlag auf den Hinteren Teil des Kopfes und durch einen unmit¬
telbar folgenden Herzstich zu schlachten.

Das Töten (Schächten ) nach jüdischen Ritualgesetzen ist bei
den für den Gebrauch der Israeliten bestimmten Tieren gestattet ,
hat aber sofort nach dem Abwerfen der Tiere zu erfolgen .

8- 5.
Die ganze Schlachtung, zu welcher nicht nur das Töten,

sondern auch das Abhäuten und Ausweideu der getöteten Tiere
sowie das Reinigen der Gedärme und Eingeweide zu rechnen ist,
hat unter ordnungsgemäßer Benützung des Schlachthauses, insbe¬
sondere unter Benützung der je für die einzelnen Tiergattungen
bezw . die einzelnen Verrichtungen bestimmten Räume zu erfolgen ;
das Abhäuten der Kälber braucht nicht im Schlachthaus zu
erfolgen .

Bei den einzelnen Arbeiten ist die größte Reinlichkeit zu
beobachten und darf eine durch die betreffenden Verrichtungen selbst
nicht bedingte Verunreinigung des Schtachthofes nicht erfolgen ;
insbesondere dürfen keine festen Abgänge in die unterirdischen
Kanäle eingelassen werden .

» ,»o sonnigen -zerren Mentyrvn -
sumeute « erlaube ich mir aumit ergebenst anzuzeigen, - aß ich
mit - er Gröffnuug - es neuen Schlacht- und Diehhofes zwei
eigens erbaute Fleifchtransportwagen ununterbrochen cursiren
laste un - bitte um gest. Benützung Billigste Preise sichere
ich zu un - sehe geneigter Benützung entgegen.

Hochachten -
Druck und Berl»^ tzer , 8h r . Kr . Müller 'scheu Hofbuchhandlimg , redigtrt unter BcrantwortNSkeit M. Mäkler in <arl «r»bl .
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§. 6
Wird bei der nach der Schlachtung vorzunehmenden Fleisch¬

beschau Fleisch des Tieres als ungenießbar befunden , so ist das
Fleisch der Polizeibehörde zu übergeben .

Beschwerden gegen die betreffenden Anordnungen entscheidet
das Bezirksamt unter Zuzug des Bezirkstierarztes bezw . sofern er
selbst die Anordnung getroffen haben sollte , des Bezirksarztes .

Wird das Fleisch als bankwürdig befunden , so erfolgt die
Abstempelung , ohne welche die geschlachteten Tiere bezw . Teile
derselben nicht aus dem Schlachthofe fortgebracht werden dürfen .

Nicht bankwürdig befundenes Fleisch ist in den zur Aufnahme
solchen Fleisches besonders bestimmten , unter Aufsicht der Schlacht¬
hofverwaltung stehenden (verschließbaren ) Raum im Schlachthof
zu verbringen .

8 - 7-
Der Zutritt zu dem Schlachthof ist nur solchen Personen

gestattet , welche daselbst Geschäfte zu besorgen oder besondere Er¬
laubnis erhalten haben (z . B . zur Besichtigung ) . Das Mitbringen
von Hunden in den Schlachthof , sowie das Rauchen daselbst ist
verboten .

Geistige Getränke dürfen in den Schlachthof nicht mitgebracht
werden .

8- 8 .
Lärmen , Streiten und Verübung sonstigen Unfugs in dem

Schlachthof ist verboten ; wird einer Zurechtweisung nicht alsbald
Folge geleistet , so kann Ausweisung des Zuwiderhandelnden aus
dem Schlachthofe erfolgen .

8 - 9 .
Die Gebühr für die Beschau eines jeden im Schlachthof

zur Schlachtung kommenden Tieres beträgt 10 Hk
Die Waaggebühren betragen :
1 . Für die Abwägung eines lebenden Stückes Rind¬

vieh 1 ., 2 . oder 3 . Schwere . 20 Hk2 . Für die Abwägung eines lebenden Stückes Rind¬
vieh 4 . Schwere . 10 Hk

3 . Für die Abwägung eines lebenden Schweines ,Schaf- oder Ziegenviehs . 10 Hk4 . Für die Abwägung eines Kitzleins oder Ferkels 5 H ?
5 . Für die Abwägung eines jeden Stückes Fleisch 5 Hk
Die Schlachtgebühren betragen :
1 . Für die Schlachtung eines Stückes Rind¬

vieh 1 . Schwere . 3 — Hk

87 betreffend .
Bezirks die Vorfeuerschau statt . Die Feuerschauer haben den
tgermeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
inde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und HauSbe -

zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
m Feuerschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
ren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Er «

Ermel in Knielingen um Genehmigung zur
treffend .
«chgesucht , auf seiner Hofraithe in Knielingen eine Schlacht -
I. Dies wird mit dem Ansügen öffentlich bekannt gemacht

welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS -
idrigenfalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
/ährend der genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

) . -

ngsagenten betreffend .
es zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländern
«im, bestätigt .

ndvieh betreffend .

»V Uhr,
der ganze Amtsbezirk Karlsruhe .

tdeten Thiere . ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
rt werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten
ihre Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren des Bezirks zu
ewiesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen aus rein
ade eingeführt sind.
kommen :
twei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , altere

) ie Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
. ucht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
führen sollte.
: befindlichen Farren den Vorzug ,
n sein.
gekalbt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten sind
oelche entweder frischmelkend oder wiederum greifbar

Dabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbinue «
„um Prämiiruugstrrmin gekalbt habe « und daß Kühe

„. „ orfeu haben , von der Prämiiruug deßhalb nicht au - ge.

4.

schloffen find .
Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver-

pflichicn , die pramiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be -
zirksvereinS , oder dem BczirkSlhierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .
Ein Verkauf des prämiirten Thieres oder die Ueberlicferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .

Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in dievon dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothschlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereit » ertheilt «Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .
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Für Collfirinauüen
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter¬

röcken,
Krausen , LavallivreS , 3 .1 .
Manschetten , Kragen ,
Cravatten in allen Fayvns,
Taschentüchern , Eorsetten ,
Handschuhen in Seide und Tricot
Pelerines von Chenillen , Mohai

und Perlwolle,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl.
Extra billige Preise

VL 1 L .
zwischen Marktplatz und kleinen Kirch

Oravsttsia
empfehlen in den neuesten Stoffen

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen
6v8vbd8t6r Kuottk .

147 Kaiserstraße 147 .

Sb. Sallor

Ztidlsmen
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

8triU!88.
Kaiserstraße 143,

nächst dem Marktplatz .

8 ebarLen
^für Damen, Mädchenu . Kinder
in schwarz , weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu
bekannt billigen Preisen .

kesedvktvr
14 -7 Kaiserstraße 147 .

HK . Kinderblousen mit Woll -
kordeln und Quasten M . 1 2S .

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellfleisch mit Sauerkraut ,

Abends hausgemachte Leber- und Griebeuwürste
nebst einem feinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

7.1 .Aechte

Loliilgkl Wecke,
beste Fabrikate in jeder Preis '

laae emvsteblt billigst

Schätz« des Erdreichs sind nicht blos Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnea
zum Heile der Leidenden von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unler offiziell ärztlicher Aufsicht die bewährten
Sodener Mineral -Pastille » (erhältlich in den
Apotheken » 85 Pfg. per Schachtel) gewonnen
werden ._ _

W » rternng « dr » bacht » ugeu
^_ im Großb. botanischen Garten .

-I. - ^ ^ '. - — - -- - - .- V" .

4

2. Für die Schlachtung eines Stückes Rind¬
vieh 2 . Schwere . . . 2 50 A

3 . Für die Schlachtung eines Stückes Rind¬
vieh 3 . Schwere . . . 2 — K

4. Für die Schlachtung eines Stückes Rind¬
vieh 4 . Schwere . — 60 N

5 . Für die Schlachtung eines Schweines . . 1 -H. 50
6 . Für Schlachtung eines Stückes Schaf - oder

Ziegenvieh . . - - - - — 50 K
7 . Für die Schlachtung eines Kitzleins oder

Ferkels . . . - HO A
8 . Für die Schlachtung eines Pferdes . . . 1 S . — V
Als Rindvieh erster Schwere gilt jedes Stück im Schlacht¬

gewichte von 250 kA und mehr, ausschließlich der Kühe und
Farren ; als Rindvieh zweiter Schwere jedes Stück von 200 bis
250 kA , einschließlich der schweren Kühe und Farren ; als Rind¬
vieh dritter Schwere jedes Stück von 100 bis 200 als Rind¬
vieh vierter Schwere jedes Stück unter 100

8- 10 .
Uebertretungen dieser Vorschrift werden an Geld oder mit

Haft bestraft.

« r» o fvagrgea sperren Aleestyeou -
sumenten erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen, daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schiacht - und Mehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwagen ununterbrocheu cnrsiren
laffe und bitte um gest. Benützung . Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend
Druck und Rerlag her , 8br Kr . Müller 'schen Hofbuckbandluris , redtgtrt unter Verantwortlichkeit von M. Mutier in Karlsrnbi ,
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Tagblatt .

6V. Erlieg Blatt. Mittwo» dm ^ " Lrz

1887 betreffend .
^s Bezirks die Vvrfeuerschau statt . Dir Feuerschauer haben den

Bürgermeisterämtern ist auf Eintreffen dieser Ankündigung die
Gemeinde bekannt zu machen , daß die Hausbesitzer und Hausbe -
« ne zu gestatten haben . Der Feuerschauer hat sich sofort nach
I, dem Feucrschauer , soweit nötig , Auskunft zu geben und über -
tvähren . Der Bürgermeister ist befugt , der Vornahme des Ge ^

Kl Ermel in Knielingen um Genehmigung zur

, nachgesucht , auf seiner Hoftaithe in Knielingen eine Schlacht -
fen. Dies wird mit dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht
an welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Blatt auS -
widriaenkalls alle nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhenden

er genannten Frist auf der diesseitigen Kanzlei und

iungsagenten betreffend .
des zum Transport von Paffagieren nach überseeischen Ländem

Rheim» bestätigt .

Rindvieh betreffend .

1« Uhr,
t der ganze Amtsbezirk Karlsruhe .
endete « Thiere . ES sollen deßhalb ausschließlich zur Zucht
Ärt werden , welche dem im Bezirke vorzugsweise gezüchteten

ihre Leistungen zu den vorzüglichsten Thieren dcS Bezirks zu
zewiesenermaßen oder nach ihren äußern Merkmalen auS rein
sode eingeführt sind,
i kommen :
zwei- und einhalbjährige Thiere berücksichtigt werden , ältere

Hie Prämien - Empfänger haben sich durch einen Revers zu
sucht zu verwenden , wenn nicht ein Umstand , der thierärztlich
isühren sollte.
n befindlichen Farren den Vorzug ,
kn sein.
gekalbt , und dabei im Alter nicht weiter vorgeschritten find
« elche entweder frischmelkend oder wiederum greifbar

Dabei wird bemerkt , daß auch großträchtige Kalbiuue «
ve « oenen vorauszusehen ist » daß sie bis zum Prämiirungstrrmin gekalbt habe « und daß Kühevom 2. Kalbe , welche bis zu demselben Termine das dritte Mal geworfen haben , von der Prämtirung deßhalb nicht ausge¬schlossen sind .

Die mit Prämien bedachten Thiere werden am linken Horn markirt . Der Empfänger einer Prämie hat sich durch einen Revers zu ver¬
pflichten , die pramiirte Kuh während der zwei folgenden Jahre zur Zucht zu verwenden und dem Vorstand des landwirthschaftlichen Be -
zkksvcreins , oder dem BczirkSthierarzte , wenn derselbe sich an Ort und Stelle befindet , auf Verlangen vorzuführen .

3 . Ein Verkauf dcS prämiirten Thieres oder die Ueberlicferung desselben an die Schlachtbank verpflichtet den Empfänger einer Prämie zurRückgabe derselben .
Von der Rückgabe wird Umgang genommen , wenn das Thier in den Besitz eines anderen inländischen Viehzüchters übergeht , der in di /

von dem ursprünglichen Besitzer übernommenen Verpflichtungen eintritt . Steht das prämiirte Thier um oder muß zu einer Nothfchlachtungdesselben geschritten werden , so ist hiervon dem Bürgermeisteramt Anzeige zu machen , welches dieselbe an den Bezirksthierarzt übermittelt .4 . In der Regel soll ein und dasselbe Thier nicht mehrere Male mit einer Staatsprämie bedacht werden , jedoch kann eine bereits ertheilt «Prämie in späteren Jahren eine Erhöhung erfahren .
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Für Confirmauden
empfehle mein reichhaltiges Lager in :
Hemden , Beinkleidern , Unter

röcken,
Krausen , Lavallivres , 3 .l .
Manschetten , Kragen ,
Cravatte » in allen Fayons ,
Taschentüchern , Corsetten ,
Handschuhen in Seide und Triest
Pelerines von Chenillen , Mohai

und Perlwolle ,
Knöpfen , Spitzen , Perlgimpen
Sammten in schwarz und farbig.

Große Auswahl .
Extra billige Preise

VL 1L .
zwischen Marktplatz und kleinen Kirch

Aechte

äoliMl ßestckk,
beste Fabrikate in jeder Preis '

läge emvstehlt billigst .

Schätze de« Erdreich « sind nicht blo« Silber
und Gold , sondern auch jene , in Kochbrunnen
zum Heile der Leidende» von der Natur selbst ge¬
mischten Mineralien , durch deren Abdampfung
unler offiziell ärztlicher Aufficht die bewährten
Sodener Mineral -Pastille » (erhältlich in den
Apotheken ie 85 Psg . per Schachtel ) gewonnen
werden .

<ktttrrerung « deobachr « uge »
im Großh . botanischen Garten .

-> ^ ^—V - . ' «

! '

)

<>.

empfehlen in den neuesten Stoffen
"

und Fayons
zu bekannt billigen Preisen

Knopf ,
147 Kaiserstraße 147 .

Sb. S «.LLor

8til! >lel'eieli
zu Fabrikpreisen in größter

Auswahl.

Julius 8trrii88.
Kaiserstraße 143 ,

nächst dem Marktplatz .

Hedar » « »
^ für Damen , Mädchen u . Kinder

iu schwarz » weiß und bunt in
überraschender Auswahl zu

^bekannt billigen Preisen .

llesekvkter Nuapl,
147 Kaiserstraße 147 .

XL . Kinderblousen mit Woll-
kordeln und Quasten M . 1 . 2 S .

Brauerei Fels , Kronenstraße .
* Heute früh Wellsteisch mit Sauerkraut ,

lbendS hausgemachte Leber - und Griebeuwürste
lebst einem seinen Stoff Lagerbier , wozu einladet

I . Vogel .

nno fvapigen sperren Metsepton -
snmenten erlaube ich mir anmit ergebenst anzuzeigen , daß ich
mit der Eröffnung des neuen Schlacht - und Viehhofes zwei
eigens erbaute Fleischtransportwagen ununterbrochen cursiren
laffe und bitte um gest. Benutzung . Billigste Preise sichere
ich zu und sehe geneigter Benützung entgegen .

Hochachtend «lÄÜttOllD
Druck and Verlag her , Äbr . Kr . Müller 'sche» HvfbuLbandlung , redigirt unter Verantwortlichkeit »on M. Mütter in Karlrrnbe .

ls !
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